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Landeshauptstadt Schwerin 2024 
Aktivseite Bilanz zum 31.12.2024 Passivseite 

Posten Bezeichnung 
31.12.2023 31.12.2024 

Veränderung 
gegenüber dem 
Haushaltsvorjahr 

Posten Bezeichnung 
31.12.2023 31.12.2024 

Veränderung 
gegenüber dem 
Haushaltsvorjahr 

in € in € 
1 Anlagevermögen  1.061.618.662,90 1.136.199.054,46 74.580.391,56  1 Eigenkapital  517.986.812,79 517.578.816,13 -407.996,66
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände  73.571.239,20 86.390.092,88 12.818.853,68  1.1 Kapitalrücklage  434.693.986,85 437.926.890,71 3.232.903,86 
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 

Rechte und Werte sowie Lizenzen an 
solchen Rechten und Werten  652.343,14 469.997,75 -182.345,39

 1.1.1 Allgemeine Kapitalrücklage  

404.265.003,20 404.265.003,20 0,00 
1.1.2 Geleistete Zuwendungen  200.000,00 200.000,00 0,00  1.1.2 Zweckgebundene Kapitalrücklagen  30.428.983,65 33.661.887,51 3.232.903,86 
1.1.3 Geleistete Investitionszuschüsse  

42.075.375,42 72.089.911,00 30.014.535,58 
 1.2 Ergebnisrücklage für Belastungen aus 

dem kommunalen Finanzausgleich  0,00 0,00 0,00 
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert  0,00 0,00 0,00  1.3 Ergebnisvortrag  51.172.420,26 83.292.825,94 32.120.405,68 
1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle 

Vermögensgegenstände  30.643.520,64 13.630.184,13 -17.013.336,51
 1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag  

32.120.405,68 -3.640.900,52 -35.761.306,20
1.2 Sachanlagen  

809.287.959,73 868.069.855,28 58.781.895,55 
 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter 

Fehlbetrag  0,00 0,00 0,00 
1.2.1 Wald, Forsten  6.658.049,62 6.650.948,82 -7.100,80  2 Sonderposten  357.153.024,50 403.310.176,98 46.157.152,48 
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und 

grundstücksgleiche Rechte  117.992.285,02 119.434.974,56 1.442.689,54 
 2.1 Sonderposten zum Anlagevermögen  

346.192.311,19 383.533.815,16 37.341.503,97 
1.2.3 Bebaute Grundstücke und 

grundstücksgleiche Rechte  314.098.958,69 315.328.622,02 1.229.663,33 
 2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen  

244.346.878,26 271.173.481,49 26.826.603,23 
1.2.4 Infrastrukturvermögen  

267.234.010,20 270.515.984,09 3.281.973,89 
 2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und 

ähnlichen Entgelten  11.824.937,87 13.916.411,28 2.091.473,41 
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden  36.414,78 33.088,28 -3.326,50  2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen 90.020.495,06 98.443.922,39 8.423.427,33 
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler  

2.968.590,36 3.008.345,11 39.754,75 
 2.2 Sonderposten für den 

Gebührenausgleich  0,00 647.355,09 647.355,09 
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, 

Fahrzeuge  8.960.378,62 9.946.965,63 986.587,01 
 2.3 Sonderposten mit Rücklageanteil  

0,00 0,00 0,00 
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung  4.576.711,85 4.561.131,28 -15.580,57  2.4. Sonstige Sonderposten 10.960.713,31 19.129.006,73 8.168.293,42 
1.2.9 Pflanzen und Tiere  3.217.248,26 3.308.409,11 91.160,85  3 Rückstellungen  97.861.844,19 102.895.223,41 5.033.379,22 
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf 

Sachanlagen, Anlagen im Bau  83.545.312,33 135.281.386,38 51.736.074,05 
 3.1 Rückstellungen für Pensionen und 

ähnliche Verpflichtungen  90.373.941,76 96.179.992,46 5.806.050,70 
1.3 Finanzanlagen  178.759.463,97 181.739.106,30 2.979.642,33  3.2 Steuerrückstellungen  155.250,00 264.000,00 108.750,00 
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  64.267.638,86 64.267.638,86 0,00  3.3 Sonstige Rückstellungen  7.332.652,43 6.451.230,95 -881.421,48
1.3.2 Ausleihungen an verbundene 

Unternehmen  0,00 0,00 0,00 
 4 Verbindlichkeiten  

259.254.530,30 280.582.686,95 21.328.156,65 
1.3.3 Beteiligungen  3.506.900,00 3.506.900,00 0,00  4.1 Anleihen  0,00 0,00 0,00 
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit 

denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 0,00 
 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  

161.305.299,68 206.042.994,10 44.737.694,42 
1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung,  

Zweckverbände, Anstalten des 
öffentlichen Rechts, rechtsfähige 
kommunale Stiftungen  63.198.305,16 60.073.549,62 -3.124.755,54

 4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 
für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen  

102.705.026,50 128.342.730,95 25.637.704,45 
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen mit 

Sonderrechnung, Zweckverbände, 
Anstalten des öffentlichen Rechts, 
rechtsfähige kommunale Stiftungen  8.001.846,12 13.211.595,15 5.209.749,03 

 4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten  

58.600.273,18 77.700.263,15 19.099.989,97 
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des 

Anlagevermögens  
0,00 0,00 0,00 

 4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 
Kreditaufnahmen wirtschaftlich 
gleichkommen  4.814.677,21 4.397.303,97 -417.373,24

1.3.8 Anteilige Rücklagen der 
Versorgungskassen zur Abdeckung von 
Pensionsverpflichtungen  39.623.694,42 40.518.879,26 895.184,84 

 4.4 Erhaltene Anzahlungen auf 
Bestellungen  

0,00 0,00 0,00 
1.3.9 Sonstige Ausleihungen  

161.079,41 160.543,41 -536,00
 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen  3.033.788,45 3.296.582,59 262.794,14 
2 Umlaufvermögen  163.261.261,40 165.383.981,15 2.122.719,75  4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.116.487,83 4.438.837,70 322.349,87 
2.1 Vorräte  

29.272.305,43 29.353.476,48 81.171,05 
 4.7 Verbindlichkeiten gegenüber 

verbundenen Unternehmen  11.909,27 4.368,78 -7.540,49
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  

0,00 0,00 0,00 

 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber 
Unternehmen, mit denen ein 
Beteiligungsverhältnis besteht  0,00 0,00 0,00 

2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige 
Leistungen  

6.016.577,85 5.836.003,95 -180.573,90

 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber 
Sondervermögen mit Sonderrechnung, 
Zweckverbänden, Anstalten des  
öffentlichen Rechts, rechtsfähiger 
kommunaler Stiftungen  23.153.090,42 17.044.824,96 -6.108.265,46

2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen 
und  Waren  23.255.727,58 23.517.472,53 261.744,95 

 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem 
sonstigen öffentlichen Bereich  37.977.518,34 36.914.358,51 -1.063.159,83

2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte  
0,00 0,00 0,00 

 4.10.1 Verbindlichkeiten aus dem 
gemeinsamen Zahlungsmittelbestand  0,00 0,00 0,00 

2.2 Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände  131.285.815,42 134.141.000,04 2.855.184,62 

 4.10.2 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber 
dem sonstigen öffentlichen Bereich  37.977.518,34 36.914.358,51 -1.063.159,83

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, 
Forderungen aus Transferleistungen  71.946.753,46 67.915.252,67 -4.031.500,79

 4.11 Sonstige Verbindlichkeiten  
24.841.759,10 8.443.416,34 -16.398.342,76

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen  25.025.302,58 27.322.323,13 2.297.020,55 

 5 Rechnungsabgrenzungsposten  
346.091,18 142.864,84 -203.226,34

2.2.3 Forderungen gegen verbundene 
Unternehmen  716.814,63 205.517,39 -511.297,24

 5.1 Grabnutzungsentgelte  
0,00 0,00 0,00 

2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit 
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 0,00 

 5.2 Anzahlungen auf Grabnutzungsentgelte  
0,00 0,00 0,00 

2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen 
mit Sonderrechnung, Zweckverbände, 
Anstalten des öffentlichen Rechts, 
rechtsfähige kommunale Stiftungen  70.319,31 28.093,49 -42.225,82

 5.3 Sonstige  

346.091,18 142.864,84 -203.226,34
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen 

öffentlichen Bereich  31.480.029,09 31.369.717,15 -110.311,94
 6. Passive latente Steuern  

0,00 0,00 0,00 
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Anhang zum Jahresabschluss 2024 der Landeshauptstadt Schwerin 

1. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2024 der Landeshauptstadt 
Schwerin wurde unter Beachtung des § 60 Absatz 1 und Absatz 2 KV M-V und der 
GemHVO-Doppik erstellt. 

2. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden ohne wissentliche 
Einschränkung Beachtung. Insbesondere betrifft dies die Regelungen zu den §§ 43; 
44 Absatz 2; 45 Absatz 2; 46 und 47 Absätze 4 und 5 GemHVO-Doppik. 

3. Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Ertrags- und
Finanzlage der Landeshauptstadt Schwerin

3.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft 

Auf der Ertrags- und Einzahlungsseite war 2024 ein durchaus robustes Jahr mit 
Zuwächsen bei den Schlüsselzuweisungen, die auf den im Landesvergleich geringer 
ausgefallenen Einwohnerrückgang nach den Zensusergebnissen zurückzuführen sind, 
zu verzeichnen. 
Die Steuererträge und -einzahlungen unterlagen trotz sich eintrübender 
wirtschaftlicher Lage im Bundesgebiet einer Seitwärtsbewegung. Einzig die 
Übernachtungssteuer hatte Zuwächse zu verzeichnen. Diese sind zum einen auf den 
Einbezug von Geschäftsreisen seit dem 01. April 2024 und zum anderen auch spürbar 
im Nachgang zur Welterbeentscheidung im Sommer 2024 zurückzuführen. 

Auch im Haushaltsjahr 2024 wurde die Verwaltung trotz stabiler Erträge und 
Einzahlungen durch die Auswirkungen des Ukrainekrieges gefordert. Die 
Folgewirkungen des Krieges sind im Jahr 2024 finanziell belastend und massiv 
spürbar. 
Zu nennen ist die trotz erster Zinssenkungsschritte verglichen mit den Jahren bis zum 
Kriegsausbruch hohe Zinsbelastung. Die Tarifabschlüsse für Löhne und Gehälter sind 
im Verlauf des Jahres 2024 vollständig umgesetzt und damit haushaltswirksam 
geworden. Die Tariferhöhungen schlagen nicht nur direkt in Gestalt der 
Personalaufwendungen für die städtischen Beschäftigten, sondern ungebremst auch 
mittelbar auf den Haushalt durch. Schließlich werden insbesondere die Leistungen für 

- Kindertagespflege in Krippe, Kita und Hort,
- Eingliederungshilfe,
- Hilfe zur Pflege und
- Hilfe zur Erziehung

im Wesentlichen durch Menschen erbracht, die in der Regel tarifgebunden beschäftigt 
sind. 
Im Bereich der Wärme- und Energieaufwendungen zeigten sich im Jahresverlauf 
preisliche Entspannungen, die allerdings keinen entlastenden Effekt auf den Haushalt 
zeigen konnten, da planungsseitig im Jahr 2022 für das zweite Jahr des Doppelhaus-
haltes 2023/2024 keine überproportionalen Preissteigerungen angenommen wurden. 
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Die Mehrbedarfe in den Teilhaushalten Jugend, Soziales und Bildung und Sport sowie 
für Personal, Zinsen, den Nahverkehr und eine geplante aber ausgebliebene Gewinn-
abführung durch  bedurften schon im zweiten Quartal einer 
Nachtragshaushaltssatzung, die am 29. April 2024 von der Stadtvertretung 
beschlossen und am 05. August 2024 von der Rechtsaufsicht genehmigt wurde.  
Das ergebniswirksame Volumen von Mehraufwendungen betrug im Nachtrag 
25 Mio. Euro. Demgegenüber standen Mehrerträge von 16 Mio. Euro.  
Im Finanzhaushalt konnten die Folgen der Mehrbedarfe durch ganz erhebliche 
Umschichtungen aus geplanten investiven Verwendungen in die laufende 
Verwendung deutlich abgemildert werden. Hinzu traten zusätzliche und ersetzende 
investive Zweckzuwendungen nach dem FAG M-V und in erheblichem Maße 
nachlaufende Einzahlungen im Teilhaushalt Soziales. 
Im weiteren Jahresverlauf zeigten sich über den Nachtragshaushalt hinausgehende 
Mehrbedarfe bei den Personalaufwendungen sowie in den Teilhaushalten Bildung und 
Sport und Jugend von zusammen 12,7 Mio. Euro. Die Deckung konnte durch 
Mehrerträge und -einzahlungen bei den Schlüsselzuweisungen, der Gewerbesteuer 
und weiteren nachlaufenden Einzahlungen aus Abrechnungen des Teilhaushaltes 
Soziales für Vorjahre gedeckt werden. 
Insgesamt konnte ein negativer Durchschlag auf das geplante Jahresergebnis in der 
Finanzrechnung von 3 Mio. Euro, welches die Grundlage für die Beantragung von 
Konsolidierungszuweisungen bildet, vermieden werden. 
 
Jahresbezogen konnte so für das Haushaltsjahr 2024 in der Finanzrechnung der 
Haushaltsausgleich erreicht werden. 
 
In der Ergebnisrechnung wurde trotz ergebniswirksamer Berücksichtigung der 
Konsolidierungszuweisung in Höhe von 9 Mio. Euro der Haushaltsausgleich um 
3,7 Mio. Euro erstmals seit 2019 verfehlt. Aufgrund bestehender positiver 
Ergebnisvorträge aus Vorjahren ist dieser jedoch gedeckt worden. 
 
Zu einzelnen Positionen und weiteren wesentlichen Abweichungen zwischen 
Haushaltsplan, Jahresergebnis sowie dem Jahresergebnis des Vorjahres wird in den 
Ausführungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung sowie den einzelnen Bilanzposten 
eingegangen. 
 
3.2 Wirtschaftliche Lage 
 
Trotz der nach der im Jahr 2018 verbesserten und in 2019 auf diesem Niveau 
stabilisierten Ergebnissituation gilt die dauernde Leistungsfähigkeit der 
Landeshauptstadt insbesondere aufgrund der noch hohen aufgelaufenen 
Kassenkredite weiterhin als nachhaltig weggefallen.  
Seit 2017 wurde der Bestand an Kassenkrediten kontinuierlich zurückgeführt. Durch 
Konsolidierungszuweisungen wurde dieser Prozess soweit begünstigt, dass 
insgesamt ca. 85 Mio. Euro getilgt werden konnten. Durch die erheblich 
verschlechterte Haushaltslage sehen wir aktuell eine Seitwärtsbewegung.  
Die Aufwendungen der sozialen Sicherung sind allerdings derart überproportional 
gestiegen, dass die Aufgabenstruktur massiver staatlicher Eingriffe bedarf, um die 
kommunale Finanzsituation nicht eskalieren zu lassen. 
Entsprechende Veröffentlichungen aller kommunalen Spitzenverbände auf Landes- 
und Bundesebene sowie die Verlaufsbeschreibung der Haushaltswirtschaft der 
Landeshauptstadt Schwerin in 2024 (vgl. Punkt 3.1) lassen den Schluss zu, dass 
ohne entschiedene Maßnahmen erhebliche kommunale Haushaltsdefizite drohen. In 
Betracht kommen sowohl kostendämpfende gesetzgeberische Maßnahmen als sicher 
auch eine bereits eingesetzte Verteilungsdebatte staatlicher 
Gemeinschaftseinnahmen zwischen Bund, Ländern und Kommunen. 
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Aus dem Kommunalgespräch am 22. November 2024 zwischen den kommunalen 
Landesverbänden und der Landesregierung sind erste Ansätze in einer Task Force 
Sozialreform erarbeitet worden. Diese gilt es zügig umzusetzen, um entsprechende 
Wirkungen letztlich auf die Haushalte zu erzielen.  
Die Landeshauptstadt Schwerin hat sich in den Gremien der Task Force Sozialreform 
aktiv beteiligt. Auch im bundesweiten Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ 
ist und bleibt die Landeshauptstadt Schwerin mit Oberbürgermeister Dr. Badenschier 
als einer der Bündnissprecher aktiv im Werben um eine kommunale 
Altschuldenlösung und eine aufgabengerechte Finanzausstattung der Kommunen. 
Dem Aktionsbündnis gehören finanzschwache Kommunen aus der gesamten 
Bundesrepublik an, die zusammen über 9 Mio. Einwohnende vertreten und kumuliert 
die Last eines zweistelligen Milliardenbetrages an Kassenkrediten tragen. 
 
3.3 Vermögens- und Finanzlage 
 
Das Anlagevermögen der Landeshauptstadt Schwerin ist im abgelaufenen Jahr 2024 
deutlich um gut 74 Mio. Euro angewachsen. 
Ein maßgeblicher Grund hierfür ist unverändert die seit den Jahren 2016/2017 
fortgesetzte Investitionsoffensive der Landeshauptstadt Schwerin, insbesondere in die 
Bildungs- aber zuletzt auch vermehrt in die Verkehrsinfrastruktur. Hinsichtlich der 
Entwicklung in den einzelnen Bilanzposten auch auf der Seite der Mittelherkunft 
(Passiva) wird auf die entsprechenden weiterführenden Erläuterungen des Anhangs 
verwiesen. 
 
Die Eigenkapitalveränderungsquote setzt das Eigenkapital des Haushaltsjahres mit 
dem Eigenkapital der Eröffnungsbilanz ins Verhältnis. Sie zeigt die Veränderung des 
Eigenkapitals seit Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2012 losgelöst 
von der Bilanzsumme an. Ist das Ergebnis größer als 100 % hat sich das Eigenkapital 
erhöht, ist es kleiner als 100 % hat es sich vermindert. Ein nahezu gleichbleibender 
Wert von 100 % gibt Hinweise auf die Erreichung des kommunalverfassungsrechtlich 
verbrieften Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit. Es ist mindestens der Erhalt des 
in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals anzustreben. 
 
Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar: 

 
 
Die Eigenkapitalveränderungsquote weist seit dem Jahresabschluss 2019 einen 
erfreulichen und der Zielstellung entsprechenden Wert größer 100 % aus. 
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Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar: 

 
 
Die Veränderung ab dem Jahr 2020 ist auf die Novellierung des FAG M-V 
zurückzuführen. Hieraus erhält die Landeshauptstadt Schwerin in erheblichem Maß 
dauerhaft zusätzliche Zuweisungen. Der leichte Rückgang im Jahr 2023 ist wiederum 
auf die beträchtlichen Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 
Mecklenburg-Vorpommern zurückzuführen, denen korrespondierende Aufwendungen 
für die Versorgung und Unterbringung gegenüberstehen. 
Der erneute Rückgang in 2024 ist auf die zuvor ausführlich beschriebene deutliche 
Aufwandssteigerung zurückzuführen, mit der die durchaus stabilen Steuererträge 
nicht Schritt halten konnten und können. 
 
b. Personalaufwandsquote 
 
Die Personalaufwandsquote gibt an, welchen Anteil die Personal- und 
Versorgungsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen haben. Sie ist damit auch 
ein Indikator für die Wirkung von Personalmaßnahmen oder für Änderungen z. B. 
aufgrund von Tarifabschlüssen. Vergleiche von ähnlich strukturierten Kommunen 
(große Städte, Landkreise) lassen auch bedingte Rückschlüsse auf die 
Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns in personeller Hinsicht zu. 
Vergleichsweise geringere Personalaufwendungen aufgrund von Auslagerungen (z. B. 
Verzicht auf eigenes kommunales Reinigungspersonal) führen oftmals zu höheren 
Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen (Fremdvergabe der Gebäudereinigung an 
ein privates Reinigungsunternehmen). Daher ist die Personalaufwandsquote immer im 
Zusammenhang mit der Sach- und Dienstleistungsquote zu analysieren. Dies gilt es 
auch bei der Interpretation dieser Kennzahl(en) zu beachten. 
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Für die Landeshauptstadt Schwerin stellt sich die Entwicklung wie folgt dar: 

 
 
Die, trotz einem belastenden Tarifabschluss, zu verzeichnende Seitwärtsbewegung 
der Personalaufwandsquote resultiert aus den stark gestiegenen übrigen 
Aufwandspositionen. Herauszustellen sind auch hier die (vollständig refinanzierten) 
Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung der – insbesondere 
ukrainischen – Geflüchteten. Im Vorjahresvergleich sind die Personal- und 
Versorgungsauszahlungen um ca. 4,9 Mio. Euro gestiegen. 
 
c. Sach- und Dienstleistungsquote 
 
Um die angesprochenen Bezüge der Personalaufwandsquote zur Sach- und 
Dienstleistungsquote herstellen zu können, wird diese nachfolgend dargestellt. 
Die Sach- und Dienstleistungsquote gibt an, welchen Anteil die Aufwendungen für 
Sach- und Dienstleistungen an den Gesamtaufwendungen haben.  
 
 
Für die Landeshauptstadt Schwerin stellt sich die Entwicklung wie folgt dar: 
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Der leichte Anstieg der Sach- und Dienstleistungsquote ist auf den Durchschlag der 
Inflation auf alle bezogenen Leistungen in diesem Bereich zurückzuführen. Im 
Vorjahresvergleich sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um ca. 
9,0 Mio. Euro gestiegen. 
 
3.4 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres 
 
Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres 
eingetreten sind, lagen nicht vor. 
 
3.5 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Landeshauptstadt 
Schwerin 
 
Eine aus eigener Kraft getragene jahresbezogene positive Haushaltswirtschaft konnte 
bis zum Jahr 2023 aus dem im Jahr 2020 novellierten FAG M-V, dem rückwirkend 
zum 01. Januar 2020 vollzogenen Theaterpakt sowie der dauerhaften zusätzlichen 
Übernahme von Anteilen der Kosten der Unterkunft durch den Bund hergeleitet 
werden. 
Aus dem auf dieser Basis von der Stadtvertretung beschlossenen Haushalts-
sicherungsprogramm ist im Haushaltsjahr 2021 das Haushaltssicherungskonzept 
erwachsen und ebenfalls durch die Stadtvertretung beschlossen worden. Das 
Haushaltssicherungskonzept zeigt auf, wie bis zum Jahr 2029 der vollständige 
Haushaltsausgleich gelingen kann. Seit 1992 befindet sich die Landeshauptstadt in 
der Haushaltskonsolidierung. Der Konsolidierungskurs hat aus finanzieller Sicht die 
höchste Priorität und muss zwingend trotz aller Herausforderungen erfolgreich 
fortgesetzt werden. 
 
Die permanent bestehenden und teils erheblichen Kostenrisiken bei den 
Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung stellen das größte Risiko 
dar. Diese sind überwiegend der pflichtigen Aufgabenwahrnehmung zuzurechnen. 
Eine seit Jahren steigende Entwicklung im Teilhaushalt 04 Jugend ist auffällig. Für 
den Teilhaushalt 06 Soziales haben sich Risiken in den Bereichen Hilfe zur Pflege 
und Eingliederungshilfe realisiert und bestehen für die kommenden Haushaltsjahre 
fort. Ursächlich hier sind insbesondere die massiven Rechtsänderungen in den 
benannten Hilfearten. 
 
Insgesamt wird der Ausblick auf künftige Jahre maßgeblich durch die beschriebenen 
und realisierten Konsequenzen des Ukrainekrieges sowie der vorgenannten 
Kostensteigerungen bei den Aufwendungen der sozialen Sicherung geprägt. Es muss 
davon ausgegangen werden, dass gegenwärtig deutlich mehr Risiken als Chancen für 
die finanzielle und wirtschaftliche Entwicklung der Landeshauptstadt Schwerin 
bestehen. Deutlich wird dies bereits durch die schon für das Haushaltsjahr 2024 
beobachtete Entwicklung der Aufwendungen und die unterjährig erfolgte 
Nachtragshaushaltsplanung und Beschlussfassung über zusätzliche überplanmäßige 
Aufwendungen und Auszahlungen. 
Die dort verarbeiteten negativen Haushaltswirkungen werden sich in die Folgejahre 
fortschreiben und die Konsolidierung massiv erschweren. 
 
Positiv zu erwähnen ist der in der Landeshauptstadt unverändert robuste Arbeitsmarkt 
und die Tatsache, dass die Stadt selbst ihr hohes Investitionsniveau halten kann und 
so nicht unerheblich zur wirtschaftlichen Stabilisierung in der Region beitragen wird. 
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4. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in der Bilanz der 
Landeshauptstadt Schwerin 
 
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber der Eröffnungsbilanz 
zum 01. Januar 2012 unverändert. 
Für die Bewertung und Bilanzierung fanden die Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung sowie die Ausführungen der §§ 31 bis 41 GemHVO-Doppik Anwendung. 
Vermögensgegenstände wurden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten 
bewertet. Zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden jeweils die 
Nebenkosten und nachträglichen Anschaffungskosten hinzugerechnet. Minderungen 
des Anschaffungspreises wurden abgesetzt. 
Wertminderungen durch Abschreibungen wurden anhand der landeseinheitlichen 
Abschreibungstabelle des Landes M-V (Verwaltungsvorschrift zur 
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik 
Anlage 5) vorgenommen, soweit es sich um planmäßige Abschreibungen handelt. Bei 
Betrieben gewerblicher Art werden die Abschreibungstabellen des 
Bundesministeriums für Finanzen zugrunde gelegt. 
Abgänge wurden mit dem Restbuchwert berücksichtigt. Buchgewinne und -verluste 
sind in der Ergebnisrechnung berücksichtigt. 
Forderungen wurden jeweils mit ihrem Nominalwert angesetzt, Verbindlichkeiten mit 
ihrem Rückzahlungsbetrag. 
Sondervermögen mit Sonderrechnung wurden mit dem Betrag des Eigenkapitals 
angesetzt. 
Die Rückstellungen wurden mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme 
gebildet und beinhalten alle wesentlichen erkennbaren Risiken und ungewissen 
Verpflichtungen in angemessener Höhe. Auf die Erläuterungen zum Bilanzposten B 3 
wird verwiesen. 
 
 
5. Ausgeübte Wahlrechte bei der Erfassung und Bewertung 
 
Folgende Wahlrechte bei der Erfassung und Bewertung des Vermögens wurden 
angewendet: 
 

- § 31 Absatz 5 GemHVO-Doppik: Verzicht auf Erfassung von 
Vermögensgegenständen unter 1.000 Euro bzw. unter 800 Euro in Betrieben 
gewerblicher Art (§ 6 Absatz 2 Satz 1 Einkommensteuergesetz). Die 
Beschaffungskosten werden als Abschreibung auf geringwertige 
Wirtschaftsgüter im Jahr der Anschaffung gebucht und belasten somit die 
Ergebnisrechnung. 

- § 31 Absatz 8 GemHVO-Doppik: Bilanziert wurden weiterhin Festwerte (z. B. 
Aufwuchs in Grünanlagen). Vermögensgegenstände als „Festwert“ unterliegen 
keinem Werteverzehr, d. h. es werden hierfür keine jährlichen Abschreibungen 
gebucht. Es wird im Festwertverfahren unterstellt, dass regelmäßig beschaffte 
neue Vermögensgegenstände eines Festwertes mit den Abgängen 
korrespondieren. Festwerte sind in ihrem Bestand alle drei Jahre zu überprüfen 
und ggf. anzupassen.  
Auswirkungen auf die Ertragslage: Regelmäßige Ersatzbeschaffungen gelten 
als „Aufwand“. 

- § 35 Absatz 2 Nr. 1 und 2 GemHVO-Doppik: Auf die Bildung von 
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und nicht 
abgegoltene Überstunden sowie für Kosten der internen 
Jahresabschlusserstellung und Jahresabschlussprüfung wurde verzichtet.  
 

Weitere Wahlrechte bezüglich Bewertung und Bilanzierung wurden nicht in Anspruch 
genommen. 
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6. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz 
 
Gemäß § 47 Absatz 2 GemHVO-Doppik sind erhebliche Veränderungen einzelner 
Bilanzposten im Anhang anzugeben und zu erläutern. Als Bestimmungsgrenze für 
„erhebliche Veränderungen“ wurden Abweichungen in den Bilanzposten ab 10 % 
jedoch mindestens 2.000.000 Euro zum Vorjahreswert festgelegt. In Einzelfällen wird 
jedoch aufgrund der inhaltlichen Bedeutung von diesen Wertgrenzen nach unten 
abgewichen. 
 
6.1 Aktivseite 
 
6.1.1 Anlagevermögen 
 
Bilanz-
posten 

Bezeichnung Bestand zum 
31.12.2023 

in Euro 

Bestand zum 
31.12.2024 

in Euro 

Veränderung 
in Euro 

in Prozent 
A 1 Anlagevermögen 1.061.618.662,90 1.136.199.054,46 74.580.391,56

7,0 % 
A 1.1 Immaterielle 

Vermögens-
gegenstände 

73.571.239,20 86.390.092,88 12.818.853,68 
17,4 % 

A 1.1.3 Geleistete 
Investitions-
zuschüsse 

42.075.375,42 72.089.911,00 30.014.535,58 
71,3 % 

 
Eine wesentliche Erhöhung in diesem Bilanzposten erfolgte im Produkt 5470100 
ÖPNV i. H. v. 4.8 Mio. Euro mit der Aktivierung von Zuschüssen  

 welche in Teilbeträgen seit 2020 gemäß § 10 Absatz 5 des FAG M-V 
sowie zur Unterstützung der Aufgabenverantwortung nach § 3 Absatz 3 Gesetz über 
den öffentlichen Personennahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern gezahlt wurde. In 
gleicher Höhe wurden die vom Land erhaltenen Zuwendungen im Bilanzposten 2.1.1 
passiviert. 
Im Produkt 5710100 Kommunale Wirtschaftsförderung wurden Zuschüsse an den 
Technologie- und Gewerbezentrum e.V. für den Neubau von Haus 7 
i. H. v. 22 Mio. Euro aktiviert. 
 
Bilanz-
posten 

Bezeichnung Bestand zum 
31.12.2023 

in Euro 

Bestand zum 
31.12.2024 

in Euro 

Veränderung 
in Euro 

in Prozent 
A 1.1.5 Geleistete 

Anzahlungen auf 
immaterielle 
Vermögens-
gegenstände 

30.643.520,64 13.630.184,13 -17.013.336,51 
-55,5 % 

 
Die Verminderung des Bilanzposten A 1.1.5 ergibt sich im Wesentlichen aus der 
Aktivierung von Haus 7 und der damit einhergehenden Umbuchung der geleisteten 
Anzahlungen an den Technologie- und Gewerbezentrum e.V. in den Bilanzposten A 
1.1.3. 
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Bilanz-
posten 

Bezeichnung Bestand zum 
31.12.2023 

in Euro 

Bestand zum 
31.12.2024 

in Euro 

Veränderung 
in Euro 

in Prozent 
A 1.2

 
Sachanlagen 

 
809.287.959,73 868.069.855,28 58.781.895,55 

7,3 % 
A 1.2.4 Infrastruktur-

vermögen 
267.234.010,20 270.515.984,09 3.281.973,89 

1,2 % 
 
Aktivierungen in das Infrastrukturvermögen wurden i. H. v. 14 Mio. Euro 
vorgenommen. Als wesentliche Maßnahmen sind die Erneuerung von Gehwegen, die 
Neuerrichtung von Radwegen und die Aktivierung des 4-spurigen Ausbaus der B321 
zu benennen. Des Weiteren erfolgten Investitionen in die Straßenbeleuchtung, in die 
Lichtsignalanlagen, in Deckschichterneuerungen auf Straßen sowie in Erneuerung 
von Haltestellen. 
 
Mit der Übernahme des Infrastrukturvermögens im Erschließungsgebiet Wickendorf 
West, B-Plan-Nr. 97.16, wurden 3,4 Mio. Euro in den Bilanzposten aufgenommen. In 
gleicher Höhe erfolgte eine Erfassung von Sonderposten für die unentgeltliche 
Übernahme im Bilanzposten 2.1.1. 
 
Mit der Erneuerung des Infrastrukturvermögens waren Teilabgänge i. H. v. 318 TEuro 
vorzunehmen. Abschreibungen aus diesem Bilanzposten wurden i. H. v. 
10,6 Mio. Euro gebucht. Somit übersteigen die Investitionen in 2024 den 
Werteverzehr in diesem Bilanzposten. 
 
Entsprechend dem Beschluss der Stadtvertretung vom 30. Januar 2012  
(Drs.-Nr. 01034/2011) übernahm  rückwirkend zum 
01. Januar 2012 das Vermögen der Straßenentwässerungsanlagen von der 
Landeshauptstadt Schwerin. 
Bilanziell wird das Vermögen bei der Landeshauptstadt als geleisteter 
Investitionszuschuss ausgewiesen und entsprechend der Dokumentation durch den 

 jährlich fortgeschrieben. 
Für die durch die Landeshauptstadt Schwerin fertig gestellten Entwässerungsanlagen 
erfolgte die Umgliederung in den Bilanzposten „A 1.1.2 Gezahlte 
Investitionszuschüsse“ sofern analog in den Jahresabschlüssen des  

 die Bilanzierung der Anlagen vorlag. In 2024 erfolgte dies i. H. v. 104 TEuro für 
die Straßenentwässerungsanlagen, welche in der Landreiterstraße, in der 
Hospitalstraße, auf dem Schlachtermarkt, im Buchenweg sowie in der Straße 
Töpferberg fertiggestellt wurden. 
 
Bilanz-
posten 

Bezeichnung Bestand zum 
31.12.2023 

in Euro 

Bestand zum 
31.12.2024 

in Euro 

Veränderung 
in Euro 

in Prozent 
A 1.2.10 Geleistete 

Anzahlungen auf 
Sachanlagen, 
Anlagen im Bau 

83.545.312,33 135.281.386,38 51.736.074,05 
61,9 % 

 
Bei den geleisteten Anzahlungen handelt es sich um Vorauszahlungen der Stadt, bei 
denen der Vermögensgegenstand bzw. die vereinbarte Leistung noch nicht 
fertiggestellt ist oder die Endabrechnung noch nicht vorliegt. Nach Erfüllung des 
Rechtsgeschäfts ist der als geleistete Anzahlung eingestellte Betrag entsprechend 
seiner Verwendung zu aktivieren. 
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Sich im Haushaltsjahr 2024 in der Bauphase befindliche Großprojekte sind: 
 

- Erweiterung Feuerwehr Mitte Lübecker Straße 208 
- Neubau FS Albert Schweitzer 
- Sanierung GS Friedensschule 
- Sanierung Jugendhaus Dr. K.  
- Neubau Sporthalle FS Albert Schweitzer 
- Sanierung Schule am Fernsehturm 
- Gestaltung Schulhöfe RS Werner von Siemens  
- Deckenerneuerung Gemeindestraßen 
- Brücke Wallstraße 
- Schiffsanleger Kaninchenwerder und Mueß 
- Neubau multifunktionale Radsporthalle 

 
Bilanz-
posten 

Bezeichnung Bestand zum 
31.12.2023 

in Euro 

Bestand zum 
31.12.2024 

in Euro 

Veränderung 
in Euro 

in Prozent 
A 1.3 Finanzanlagen 178.759.463,97 181.739.106,30 2.979.642,33 

1,7 % 
A 1.3.5 Sondervermögen 

mit 
Sonderrechnung, 
Zweckverbände, 
Anstalten des 
öffentlichen 
Rechts, 
rechtsfähige 
kommunale 
Stiftungen 

63.198.305,16 60.073.549,62 -3.124.755,54 
-4,9 % 

 
Hier wurde u. a. eine Korrektur der Finanzanlage zu Gunsten des Bilanzpostens 1.3.6 i. H. v. 
insgesamt 3,26 Mio. Euro vorgenommen. 
Bisher erfolgte die Darstellung des Eigenanteils der Landeshauptstadt Schwerin an der 
Sanierung bzw. Errichtung von drei städtischen Horten über eine Finanzanlage. Damit wurde 
der Kapitaldienst weiterhin über die Landeshauptstadt Schwerin abgewickelt. Mit der 
Korrektur der Finanzanlage werden nunmehr Ausleihungen  dargestellt. 
Somit wird der Kapitaldienst  geleistet.  
 
Bilanz-
posten 

Bezeichnung Bestand zum 
31.12.2023 

in Euro 

Bestand zum 
31.12.2024 

in Euro 

Veränderung 
in Euro 

in Prozent 
A 1.3.6 Ausleihungen an 

Sondervermögen 
mit 
Sonderrechnung, 
Zweckverbänden, 
Anstalten des 
öffentlichen 
Rechts, 
rechtsfähige 
kommunale 
Stiftungen 

8.001.846,12 13.211.595,15 5.209.749,03 
65,1 % 

 
Wie bereits im Bilanzposten 1.3.5 beschrieben, wurde eine Korrektur der 
Finanzanlagen zu Gunsten des Bilanzpostens 1.3.6 Ausleihungen an 
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Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen 
Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen über einen Betrag von 3,26 Mio. Euro 
vorgenommen.  
Eine weitere Erhöhung dieses Postens resultiert aus einer Ausleihung  in 
Höhe von 2,7 Mio. Euro, die die Landeshauptstadt Schwerin im Rahmen der 
gemeinsamen Kreditaufnahme ausgereicht hat. Die bereits in 2024 erfolgten 
Rückzahlungen sind ebenfalls in diesem Posten enthalten. 
 
6.1.2 Umlaufvermögen 
 
Bilanz-
posten 

Bezeichnung Bestand zum 
31.12.2023 

in Euro 

Bestand zum 
31.12.2024 

in Euro 

Veränderung 
in Euro 

in Prozent 
A 2 Umlaufvermögen 163.261.261,40 165.383.981,15 2.122.719,75 

1,3 % 
A 2.2 Forderungen und 

sonstige 
Vermögensgegen-
stände 

131.285.815,42 134.141.000,04 2.855.184,62 
2,2 % 

A 2.2.1 Öffentlich-
rechtliche 
Forderungen, 
Forderungen aus 
Transferleistungen 

71.946.753,46 67.915.252,67 -4.031.500,79 
-5,6 % 

 
Die Bestandsreduzierung dieses Bilanzpostens im Vergleich zum Vorjahr resultiert 
aus der Forderungserfüllung durch Fördermittelgeber. Nennenswert sind die im 
Haushaltsjahr 2024 eingezahlten Fördermittel für die touristische und öffentliche 
Erschließung des Freizeitbereiches Mueß, für den Bau des Haus 7 des Technologie- 
und Gewerbezentrum e. V., sowie für den Neubau der FS Albert Schweitzer. 
 
Bilanz-
posten 

Bezeichnung Bestand zum 
31.12.2023 

in Euro 

Bestand zum 
31.12.2024 

in Euro 

Veränderung 
in Euro 

in Prozent 
A 2.2.2 Privatrechtliche 

Forderungen aus 
Lieferung und 
Leistung 

25.025.302,58 27.322.323,13 2.297.020,55 
9,2 % 

 
Der Forderungsbestand der Position A 2.2.6.2 setzt sich zum Bilanzstichtag im 
Wesentlichen aus den Forderungen gegenüber den Unterhaltspflichtigen im Sinne des 
Unterhaltsvorschussgesetzes zusammen (vgl. B 4.10.2). 
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Bilanz-
posten 

Bezeichnung Bestand zum 
31.12.2023 

in Euro 

Bestand zum 
31.12.2024 

in Euro 

Veränderung 
in Euro 

in Prozent 
A 2.2.7 Sonstige 

Vermögens-
gegenstände 

2.046.596,35 7.300.096,21 5.253.502,86 
256,7 % 

 
Neben dem überwiegenden Teil von Forderungsumbuchungen im Produkt 
Finanzabwicklung sind auch Forderungen gegenüber  zur 
Kostenbeteiligung am Bauvorhaben Brücke Wallstraße i. H. v. 1,2 Mio. Euro 
enthalten. 
 
 
Bilanz-
posten 

Bezeichnung Bestand zum 
31.12.2023 

in Euro 

Bestand zum 
31.12.2024 

in Euro 

Veränderung 
in Euro 

in Prozent 
A 3 Rechnungsab-

grenzungsposten 
7.722.378,66 2.926.732,70 -4.795.645,96 

-62,1 % 
 
Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Auszahlungen des aktuellen Jahres 
dargestellt, die Aufwand nach dem Bilanzstichtag darstellen. Zum Bilanzstichtag 
waren vorrangig Leistungen aus dem SGB XII (bspw. Hilfe zum Lebensunterhalt und 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) enthalten. 
 
  

73





Im Haushaltsjahr 2024 wurden der zweckgebundenen Kapitalrücklage 3,2 Mio. Euro 
aus investiv gebundenen Schlüsselzuweisungen (Sonderzuweisung für investive 
Zwecke nach § 27 Abs. 6 FAG M-V) zugeführt. 
 
Die zweckgebundene Kapitalrücklage i. H. v 33,6 Mio. Euro setzt sich zusammen aus 

- der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen 
Schlüsselzuweisungen (18,0 Mio. Euro),  

- der zweckgebundenen Kapitalrücklage nach § 23 FAG M-V Infrastruktur 
(15,4 Mio. Euro) und  

- der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuweisungen zur Ablösung von 
Altverbindlichkeiten der kommunalen Wohnungswirtschaft (0,2 Mio. Euro). 

 
Der vorhandene Bestand der zweckgebundenen Kapitalrücklage wird in das Folgejahr 
vorgetragen. 
 
Bilanz-
posten 

Bezeichnung Bestand zum 
31.12.2023 

in Euro 

Bestand zum 
31.12.2024 

in Euro 

Veränderung 
in Euro 

in Prozent 
B 1.3 Ergebnisvortrag 51.172.420,26 83.292.825,94 32.120.405,68 

62,8 % 
 
Nachfolgend wird die Entwicklung des Ergebnisvortrages für die Jahre 2012 bis 2024 
dargestellt: 

 Ergebnis-
vortrag  

aus dem 
Vorjahr 

Ergebnis-
vortrag  

aus dem 
laufenden  

Jahr 

Ergebnis-
vortrag  
gesamt 

im Ergebnis 
enthaltene 

Entschuldungs- 
und Konsoli-

dierungshilfen 
bzw. -

zuweisungen 
in Euro    

31.12.2012 0,00 -14.454.392,96 -14.454.392,96  

31.12.2013 -14.454.392,96 -3.869.158,15 -18.323.551,11  

31.12.2014 -18.323.551,11 -6.625.736,11 -24.949.287,22  

31.12.2015 -24.949.287,22 -3.386.159,18 -28.335.446,40  

31.12.2016 -28.335.446,40 0,00 -28.335.446,40 3.200.000,00 

31.12.2017 -28.335.446,40 0,00 -28.335.446,40 0,00 

31.12.2018 -28.335.446,40 20.979.991,46 -7.355.454,94 12.724.560,00 

31.12.2019 -7.355.454,94 10.207.874,83 2.852.419,89 11.550.000,00 

31.12.2020 2.852.419,89 14.796.578,58 17.648.998,47 5.369.592,58 

31.12.2021 17.648.998,47 5.550.560,96 23.199.559,43 9.000.000,00 

31.12.2022 23.199.559,43 27.972.860,83 51.172.420,26 9.000.000,00 

31.12.2023 51.172.420,26 32.120.405,68 83.292.825,94 9.000.000,00 

31.12.2024 83.292.825,94 -3.640.900,52 79.651.925,42 9.000.000,00 
 
Im Haushaltsjahr 2024 wurde in der Ergebnisrechnung ein Jahresfehlbetrag 
i. H. v. 3,64 Mio. Euro ausgewiesen. 
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Zusammen mit dem Ergebnisvortrag aus 2023 ergibt sich ein Gesamtergebnisvortrag 
i. H. v. 79,65 Mio. Euro. 
 
 
Bilanz-
posten 

Bezeichnung Bestand zum 
31.12.2023 

in Euro 

Bestand zum 
31.12.2024 

in Euro 

Veränderung 
in Euro 

in Prozent 
B 1.4 Jahresüberschuss/ 

Jahresfehlbetrag 
32.120.405,68 -3.640.900,52 -35.761.306,20 

-111,3 % 
 
Auf die Erläuterung zu den vorgenannten Bilanzposten B 1.1.2 und B 1.3 wird 
verwiesen. 
 
6.2.2 B 2 Sonderposten 
 
Bilanz-
posten 

Bezeichnung Bestand zum 
31.12.2023 

in Euro 

Bestand zum 
31.12.2024 

in Euro 

Veränderung 
in Euro 

in Prozent 
B 2 Sonderposten 357.153.024,50 403.310.176,98 46.157.152,48 

12,9 % 
B 2.1 Sonderposten zum 

Anlagevermögen 
346.192.311,19 383.533.815,16 37.341.503,97 

10,8 % 
B 2.1.1 Sonderposten aus 

Zuwendungen 
244.346.878,26 271.173.481,49 26.826.603,23 

11,0% 
 
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Sonderpostenquote. Die 
Sonderpostenquote gibt an, zu welchem Anteil die Bilanzsumme aus Fördermitteln 
finanziert ist, die für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen 
des Anlagevermögens – insbesondere Gebäude und Infrastrukturvermögen – 
einzusetzen waren und eingesetzt wurden. 

 
 
In 2024 waren die Passivierungen der erhaltenen Anzahlungen aus Zuwendungen 
höher als die linearen Auflösungen der Sonderposten. 
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Im Teilhaushalt 10 Verkehr wurden analog den aktivierten Investitionszuschüssen an 
die  in gleicher Höhe die Fördermittel des Landes 
passiviert. 
Für die unentgeltliche Übernahme des Infrastrukturvermögens im Erschließungsgebiet 
Wickendorf West, B-Plan-Nr. 97.16, erfolgte die Erfassung von Sonderposten 
i. H. v. 3,4 Mio. Euro. 
Des Weiteren konnten Passivierungen der eingegangenen Fördermittel für die 
Radwege Lankow-Medewege und Greifswalder Straße vorgenommen werden. 
 
Im Teilhaushalt 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft wurden Eigenmittel und 
Landesfördermittel für den Bau des Haus 7 des Technologie- und 
Gewerbezentrum e. V. passiviert. 
 
Pauschaler Sonderposten für Zuwendungen aus Investitionspauschalen: 
Soweit eine konkrete Zuordnung von Zuwendungen aus verschiedenen Bundes- oder 
Landesprogrammen zu bestimmten Vermögensgegenständen zur Eröffnungsbilanz 
nicht oder nicht mehr möglich war, findet § 37 Absatz 2 Satz 3 und 4 
GemHVO-Doppik Anwendung, wonach ein gesonderter Sonderposten unter 
Berücksichtigung eines sachgerechten gemeindebezogenen Prozentsatzes für die 
Auflösung zu bilden ist. 
Für Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm wurde ein entsprechender 
Sonderposten zur Eröffnungsbilanz gebildet und wird nun jährlich fortgeschrieben. 
Diese Regelung wurde auch auf die Tilgungszuschüsse angewendet, die die 
Landeshauptstadt Schwerin von der Kreditanstalt für Wiederaufbau für die Sanierung 
bzw. den Neubau von Horten erhalten hat, die im Vermögen  
zu bilanzieren sind. 
 
Sonderposten für erhaltene Investitionszuwendungen oder Beiträge für 
Straßenentwässerungsanlagen werden nicht gesondert gebildet, um den 
Verwaltungsaufwand bei der Abstimmung der jährlichen Auflösungsbeträge  

 zu mindern. Die jeweiligen Anteile werden auf alle anderen Sonderposten der 
jeweiligen Straßenbaumaßnahme passiviert. 
Für die unentgeltlich übernommenen Anlagen von Erschließungsträgern sind jedoch 
Sonderposten zu buchen, da eine Aktivierung nur mit einer Passivierung in gleicher 
Höhe erfolgen kann. Dieser Sonderposten wird aus Vereinfachungsgründen ohne 
Bezug zu einem konkreten Aktivposten – analog zur Nutzungsdauer von Straßen – 
über 35 Jahre aufgelöst. In 2024 erfolgte keine Erfassung von Sonderposten für 
unentgeltlich übernommene Straßenentwässerungsanlagen. 
 
Im Posten B 2 werden auch die Sonderposten von Bund und Land für die von den 
SSV ausgereichten Darlehen ausgewiesen.  
 
Auf der einen Seite mag es erfreulich sein, wenn es der Verwaltung gelingt, 
erfolgreich Fördermittel für notwendige Investitionen einzuwerben. Es sollte aber eher 
Ziel im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung sein, die notwendigen Investitionen 
selbst finanzieren zu können. 
Im Zusammenspiel und unter Berücksichtigung der bisherigen Entwicklung der beiden 
Kennzahlen Eigenkapital- und Sonderpostenquote wird das Dilemma der weiter 
wachsenden Abhängigkeit und mangelnden Eigenfinanzierungskraft deutlich sichtbar. 
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Bilanz-
posten 

Bezeichnung Bestand zum 
31.12.2023 

in Euro 

Bestand zum 
31.12.2024 

in Euro 

Veränderung 
in Euro 

in Prozent 
B 2.1.2 Sonderposten aus 

Beiträgen und 
ähnlichen 
Entgelten 

11.824.937,87 13.916.411,28 2.091.473,41 
17,7 % 

 
Nach Abschluss mehrerer langjähriger Verwaltungsstreitverfahren, u. a. zur 
Beitragserhebung in der Maßnahme Erneuerung des Marienplatzes, wurden Beiträge 
passiviert und somit aus dem Bilanzposten 2.1.3 umgebucht.  
Eine Passivierung der jährlichen pauschalen Mittelzuweisung für den Wegfall der 
Straßenbaubeiträge vom Land erfolgte ebenfalls. 
 
Bilanz-
posten 

Bezeichnung Bestand zum 
31.12.2023 

in Euro 

Bestand zum 
31.12.2024 

in Euro 

Veränderung 
in Euro 

in Prozent 
B 2.1.3 Sonderposten aus 

Anzahlungen 
90.020.495,06 98.443.922,39 8.423.427,33 

9,4 % 
 
Für alle nicht fertiggestellten Maßnahmen mit einer Anteilsfinanzierung wurden die mit 
Fördermittelbescheid zugesagten Mittel als Anzahlung auf Sonderposten bilanziell 
erfasst und in den jeweiligen Teilhaushalten in der Finanzrechnung als investive 
Einzahlung oder im Falle der noch nicht erfolgten (Teil-)Mittelabrufe zunächst als 
öffentlich-rechtliche Forderung verbucht. 
Insgesamt weist dieser Bilanzposten gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung aus, was 
auf eingegangene Fördermittelbescheide für im Bau befindliche Maßnahmen 
zurückzuführen ist. Wesentlich sind dabei der Bau der Radrennbahn, die Vorplanung 
des Autobahnzubringers Schwerin-Süd, der Radweg Gadebuscher Straße, die 
Altlastenbeseitigung sowie Artenschutz- und Ausgleichsmaßnahmen im Industriepark 
Schwerin, die Sanierung der GS Friedensschule, des Jugendhauses Dr. K. und der 
Neubau der Sporthalle der FS Albert Schweitzer. 
 
Bilanz-
posten 

Bezeichnung Bestand zum 
31.12.2023 

in Euro 

Bestand zum 
31.12.2024 

in Euro 

Veränderung 
in Euro 

in Prozent 
B 2.4 Sonstige 

Sonderposten 
10.960.713,31 19.129.006,73 8.168.293,42 

74,5 % 
 
Bis zur Passivierung werden die Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich 
nutzbaren Objekten der SSV als Sonstige Sonderposten ausgewiesen.  
Entsprechend des Baufortschritts bei den Einzelmaßnahmen werden im Verhältnis der 
Zuwendungen vom Bund und Land an der Gesamtfinanzierung des SSV anteilig 
sonstige Sonderposten gebildet. 
 
Die Erhöhung dieses Bilanzpostens gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf 
die Sanierung der GS Friedensschule, des Jugendhauses Dr. K., den Neubau der 
Sporthalle der FS Albert Schweitzer und die Gestaltung des Schulhofes der 
RS Werner von Siemens zurückzuführen. 
 
Weiterhin werden in diesem Bilanzposten die Zuwendungen vom Bund und vom Land 
für die privat nutzbaren Objekte des SSV ausgewiesen. 
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6.2.3 B 3 Rückstellungen 
 
Bilanz-
posten 

Bezeichnung Bestand zum 
31.12.2023 

in Euro 

Bestand zum 
31.12.2024 

in Euro 

Veränderung 
in Euro 

in Prozent 
B 3 Rückstellungen 97.861.844,19 102.895.223,41 5.033.379,22 

5,1 % 
B 3.1 Rückstellung für 

Pensionen und 
ähnliche 
Verpflichtungen 

90.373.941,76 96.179.992,46 5.806.050,70 
6,4 % 

 
Die Landeshauptstadt Schwerin ist nach § 8 Absatz 1 Nr. 1 Kommunales 
Versorgungsverbandsgesetz i. V. m. § 13 Absatz 1 Nr. 1 der Satzung des 
Kommunalen Versorgungsverbandes Mecklenburg-Vorpommern Pflichtmitglied im 
Kommunalen Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern. 
Die Pensionsrückstellung ist nach dem Teilwertverfahren anzusetzen. Das bedeutet, 
dass während der aktiven Phase des/der Beamten/-in der Betrag der Rückstellung 
gleichmäßig aufgebaut wird. Zum Eintrittszeitpunkt des Versorgungsfalls erreicht die 
Rückstellung den Rentenbarwert. Dies entspricht sogleich der wirtschaftlichen 
Verursachung des Versorgungsaufwandes, der in der Aktivphase durch die jeweilige 
Zuführung zur Rückstellung erfasst wird. 
Für den Jahresabschluss wurden für die Beihilferückstellung 17,8 % der zu 
passivierenden Pensionsrückstellung in Ansatz gebracht. Die Ermittlung eines 
eigenen Schlüssels wurde mit Blick auf den damit verbundenen und zu erwartenden 
zusätzlichen Verwaltungsaufwand weiterhin nicht in Erwägung gezogen. Es wurde 
das für die Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse 2012 bis 2023 gewählte 
Verfahren unverändert fortgesetzt. 
 
Bilanz-
posten 

Bezeichnung Bestand zum 
31.12.2023 

in Euro 

Bestand zum 
31.12.2024 

in Euro 

Veränderung 
in Euro 

in Prozent 
B 3.2 Steuer-

rückstellungen 
155.250,00 264.000,00 108.750,00 

+70,05 % 
 
Bereits im Jahresabschluss 2022 wurde die durchschnittliche Steuernachzahlung der 
abgelaufenen Betriebsprüfungen als Grundlage für die jährliche Zuführung zur 
Rückstellung überprüft und angepasst. Die Neuberechnung der durchschnittlichen 
Steuernachzahlung nach Betriebsprüfung ergibt eine Steuernachzahlung von rund 
34.500 Euro. 
 
Des Weiteren hat die Landeshauptstadt Schwerin seine Optionserklärung gemäß 
§ 27 Absatz 22 und Absatz 22a UStG zum 01. Januar 2023 widerrufen. Damit ist 
§ 2b UStG auf sämtliche nach dem 31. Dezember 2022 ausgeführte Umsätze 
anzuwenden. § 2b UStG regelt die Umsatzsteuerpflicht der juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts komplett neu und bringt zahlreiche wesentliche Änderungen mit 
sich. Im Vorfeld wurden daher alle Umsätze der Landeshauptstadt Schwerin auf eine 
neu eintretende Steuerpflicht überprüft. Nichtsdestotrotz bestehen in einer 
nennenswerten Zahl von Fällen noch offene Fragen, die die Finanzverwaltung bisher 
nicht eindeutig geklärt hat. 
Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wird die jährliche Zuführung zur 
Rückstellung i. H. v. 34.500 Euro um 50 % erhöht. Dementsprechend wird unter der 
Maßgabe des Vorsichtsprinzips der Steuerrückstellung im Jahresabschluss 2024 ein 
Betrag i. H. v. 51.750 Euro zugeführt. 
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Zusätzlich zu den allgemeinen Risiken, welche sich aus der Anwendung des 
§ 2b UStG ergeben, besteht ein konkretes Risiko im Zusammenhang mit dem 
Medienkonzessionsvertrag. Das Finanzamt ist der Auffassung, dass einige Leistungen 
als tauschähnliche Umsätze zu besteuern sind. Für 2023 ergibt sich hieraus ein 
Risiko i. H. v. 14.250 Euro und für 2024 i. H. v. 42.750 Euro, insgesamt wurden hierfür 
der Rückstellung also weitere 57.000 Euro zugeführt. 
 
Bilanz-
posten 

Bezeichnung Bestand zum 
31.12.2023 

in Euro 

Bestand zum 
31.12.2024 

in Euro 

Veränderung 
in Euro 

in Prozent 
B 3.3 Sonstige 

Rückstellungen 
7.332.652,43 6.451.230,95 -881.421,48 

-12,0 % 
 
In den vorgenannten Bilanzposten sind die sonstigen Rückstellungen nicht enthalten. 
Diese werden nachfolgend erläutert. 
 
Rechtstreitverfahren 
Die Rückstellungen aus Rechtstreitigkeiten beinhalten noch ein Verfahren aus dem 
Jahr 1998 bewertet mit einem Ersatzwert und diverse Einzelverfahren aus den Jahren 
2013-2024. Die Höhe der Rückstellung ergibt sich aus der zu erwartenden Forderung 
und den Kosten des Rechtstreites. Wurden die Kosten für ein laufendes Verfahren in 
2024 höher bewertet, so wurde dies als Zuführung erfasst. 
Neue gerichtsanhängige Streitverfahren aus dem Jahr 2024 wurden ebenfalls als 
Zuführung erfasst. Für Verfahren aus den Jahren vor 2024, die in 2024 eine 
Erledigung erfahren haben, wurde die Rückstellung in Anspruch genommen und damit 
ertragswirksam aufgelöst. Die Übersichten sind als Anhangsanlage 1 beigefügt. 
 
Rekultivierung und Nachsorge von Deponien - Deponie Stralendorf 
Die Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien (Deponie 
Stralendorf) wurde im Jahr 2024 i. H. v. 50 TEuro in Anspruch genommen. 
 
Sanierung von Altlasten - Deponie Finkenkamp 
Die Rückstellung für die Sanierung von Altlasten wurde im Jahr 2024 nicht in 
Anspruch genommen, es fiel kein Aufwand an. 
Die Sanierung der Altlast Deponie Finkenkamp wurde in 2020 abgeschlossen. Bis ins 
Jahr 2025 läuft nun noch die Nachsorge.  
Im Ergebnis eines Monitorings mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und 
Umwelt wurde festgestellt, dass keine ausreichenden Erkenntnisse zu einer 
Verbesserung des Grundwassers im Bereich der Wasserfassung Schwerin zu 
verzeichnen sind. 
Deshalb sind ergänzende Untersuchungen zur Klärung der geologischen und 
hydrogeologischen Verhältnisse nötig, unter anderem werden weitere 
Grundwassermessstellen eingerichtet und geoelektrische Untersuchungen 
durchgeführt werden. Erste Kostenschätzungen hierzu belaufen sich auf ca. 
150 TEuro. 
Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass die Laufzeit der Nachsorge um weitere 
Jahre verlängert wird. 
Vor diesem Hintergrund wird die Rückstellung in der bestehenden Höhe von 
ca. 636 TEuro unverändert fortgeschrieben. 
 
Kooperationen 
Gemäß § 35 Absatz 1 Nr.9 GemHVO-Doppik sind für sonstige Verpflichtungen 
gegenüber Dritten, hier dem Kooperationspartner Landkreis Ludwigslust-Parchim, 
Rückstellungen zu bilden. 
Im Haushaltsjahr 2024 erhielt die Landeshauptstadt Schwerin die Endabrechnung 
vom Landkreis Ludwigslust-Parchim für das Jahr 2022. 
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Hierfür wurde eine Inanspruchnahme der Rückstellung i. H. v. 169 TEuro notwendig. 
Da aber weiterhin die Jahresabrechnungen 2023 und 2024 ausstehen, verbleiben die 
Mittel i. H. v. 147 TEuro in der Rückstellung. 
 
Verzinsung Gewerbesteuer 
Mit dem Jahresabschluss 2018 wurde erstmals eine Rückstellung i. H. v. 300 TEuro 
für Aufwendungen aus der Verzinsung von Gewerbesteuer gebildet, für mögliche 
notwendige Rückerstattungen an Gewerbesteuerpflichtige. 
Aufgrund der beim Bundesverfassungsgericht seit Jahren anhängigen 
„Verfassungsbeschwerden zu der Frage, ob der gesetzliche Zinssatz des 
§ 238 Absatz 1 AO in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 2002  
(BGBl I S. 3866), zuletzt geändert durch Art. 10 Nr. 17 des Jahressteuergesetzes 
2007 vom 13. Dezember 2006 (BGBl I S. 2878) von einem halben Prozent für jeden 
Monat für Verzinsungszeiträume nach dem 31. Dezember 2009 bzw. nach dem 
31. Dezember 2011 verfassungswidrig ist“, hatte die Landeshauptstadt Schwerin 
wegen § 176 Absatz 1 Nr. 1 AO (Vertrauensschutz bei der Aufhebung und Änderung 
von Steuerbescheiden) seit Mai 2018 davon abgesehen, Erstattungszinsen 
festzusetzen, um im Falle der Senkung des Zinssatzes auch für die Landeshauptstadt 
keine Nachteile aus einer möglichen Absenkung zu erleiden. 
Mit den Jahresabschlüssen 2019 und 2020 wurden jeweils weitere 150 TEuro der 
Rückstellung zugeführt. Demnach beträgt der Gesamtbetrag der Rückstellung seitdem 
kumuliert 600 TEuro. 
Im August 2021 hat das Bundesverfassungsgericht eine Entscheidung veröffentlicht, 
nach welcher die Zinshöhe von 6 % jedenfalls für den Zeitraum ab 2014 nicht mehr 
als verfassungsgemäß anzusehen ist. Der verringerte Zinssatz (1,8 % p. a.) gilt ab 
01. Januar 2019 (BGBl. 2022, S. 1142 vom 12. Juli 2022).  
Im Jahr 2023 konnten Zinssachverhalte abgeschlossen werden, es sind Zinsen 
i. H. v. 360 TEuro angefallen. In dieser Höhe wurde mit dem Jahresabschluss 2023 
eine Inanspruchnahme gebucht, und ein Betrag i. H. v. 39.200 Euro wurde 
ertragswirksam aufgelöst. 
Da Ende 2023 noch offene Zinssachverhalte bestanden, verblieb ein Bestand von 
200 TEuro in der Rückstellung. 
Es konnten im Jahr 2024 alle Zinssachverhalte abgeschlossen werden. Es sind 
Zinsen i. H. v. 174 TEuro angefallen. In dieser Höhe wurde in 2024 eine 
Inanspruchnahme gebucht. Alle Rückstände sind in 2024 aufgearbeitet worden, 
sodass der verbliebende Rest i. H. v. 25.400 Euro in 2024 ertragswirksam aufgelöst 
werden konnte. Die Rückstellung wird gemäß GemHVO- Doppik § 35 (5) aufgelöst. 
 
Rückstellung für Nachzahlungen IT-Verwaltung 
Die Ist-Abrechnung 2023 zeigte Nachzahlungen i. H. v. 100 TEuro in 2024. In dieser 
Höhe wurde die Inanspruchnahme gebucht. 
Es wird davon ausgegangen, dass die Vorauszahlungen für den Serviceschein 2024 
nicht ausreichen werden und die Ist-Abrechnung 2024 zu erheblichen Nachzahlungen 
führen wird. 
Der Rückstellung wurden 120 TEuro zugeführt. Gründe hierfür sind die unterjährig 
steigende Anzahl an IT-Arbeitsplätzen, der stetig wachsende Bedarf an Daten- und 
Plattenkapazitäten und die allgemeinen Mehrbedarfe an Anwendungsbetreuung für 
die großen Fachverfahren. 
Der Bestand der Rückstellung beträgt nun 120 TEuro. 
 
Rückstellung für Nachzahlungen IT an Schulen 
Im Bereich Schul-IT wird eine Rückstellung i. H. v. 100 TEuro gebildet. Dies ist 
notwendig, da die Ist-Abrechnung  zum Serviceschein 2024 noch nicht 
vorliegt und daraus eventuell Nachzahlungen resultieren könnten.  
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Rückstellung für Verlustausgleich ÖPNV 
Gemäß § 35 Absatz 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik sind für sonstige Verpflichtungen 
gegenüber Dritten, hier für Ausgleichsforderungen für 2024 von der  

 Rückstellungen zu bilden. 
Mit dem Jahresabschluss 2024 hat die  eine 
Ausgleichsforderung gegenüber dem Aufgabenträger Landeshauptstadt Schwerin aus 
dem Dienstleistungsauftrag (Betrauung) aufgemacht. 
Hierfür wurde eine Rückstellung i. H. v. 410 TEuro gebildet  
 
Beamtenbesoldungsgesetz 
Durch die Landesregierung wurde am 19. Dezember 2023 ein Gesetzentwurf über die 
Anpassung der Besoldungsstrukturen und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher 
Vorschriften des Landes Mecklenburg-Vorpommern beschlossen und dem Landtag 
zugeleitet. Der Gesetzentwurf sah rückwirkend zum 01. Januar 2023 eine Anpassung 
der Besoldungsstrukturen vor.  
Für die Zahlung der erhöhten Bezüge im Jahr 2024 wurde mit dem 
Jahresabschluss 2023 eine Rückstellung i. H. v. 350 TEuro gebildet. Die tatsächliche 
Besoldungsanpassung der Beamten für das Jahr 2023 betrug 280 TEuro. In dieser 
Höhe wurde eine Inanspruchnahme der Rückstellung gebucht. Der nicht benötigte 
Differenzbetrag i. H. v. 69 TEuro wurde ertragswirksam aufgelöst.  
 
Inflationsausgleich für Beamte  
Es liegt ein Gesetzentwurf über die Anpassung von Besoldungs- und 
Beamtenversorgungsbezügen 2024 und 2025 sowie zur Gewährung einer 
Sonderzahlung zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern vor. 
Das Finanzministerium hat am 15. Januar 2024 einen Abschlagserlass erlassen, in 
dem die vorgesehenen Inflationsabmilderungszahlungen für Beamte zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt unter dem Vorbehalt der Verabschiedung eines 
entsprechenden Gesetzes durch den Landtag Mecklenburg-Vorpommern zur 
Auszahlung gebracht werden können.  
Der Gesetzentwurf sieht u. a. nachfolgende Zahlungen vor: 

- eine Inflationsausgleichs-Einmalzahlung i. H. v. 1.800 Euro zum 
Stichtag 09. Dezember 2023  

o (Anwärter 1.000 Euro) 
- Inflationsausgleichs-Monatszahlungen i. H. v. je 120 Euro in den Monaten 

Januar bis Oktober 2024 
o (Anwärter je 50 Euro pro Monat) 

Für diese Zahlungen wurde mit dem Jahresabschluss 2023 eine Rückstellung 
i. H. v. 460.560 Euro gebildet. 
Die Landeshauptstadt Schwerin hat mit der Abrechnung März 2024 die 
Inflationsausgleichs-Einmalzahlung rückwirkend zum Dezember 2023 
i. H. v. 461 TEuro gezahlt. Somit wurde eine vollständige Inanspruchnahme der 
Rückstellung notwendig. 
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Übersicht über die Rückstellungen 2024 
 

Art der Rückstellung 

2024 

Stand  
zum  

01.01.2024 

Inanspruch- 
nahme Auflösung Zuführung 

Stand  
zum  

31.12.2024 

  in Euro 
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
Verpflichtungen 90.373.941,76 -6.765.557,30 -2.096.362,07 14.667.970,07 96.179.992,46 

Steuerrückstellungen 155.250,00 0,00 0,00 108.750,00 264.000,00 

Rückstellungen für Rekultivierungs- und 
Nachsorgeverpflichtungen von Deponien sowie 
für Altlastensanierungen 

3.833.120,83 -50.000,00 0,00 0,00 3.783.120,83 

Inanspruchnahme Altersteilzeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sonstige Rückstellungen für drohende 
Verpflichtungen aus anhängigen 
Gerichtsverfahren 

1.376.374,52 -88.919,27 -437.172,76 345.908,02 1.196.190,51 

Sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle 
Verpflichtungen 2.123.157,08 -1.186.554,17 -94.441,86 629.758,56 1.471.919,61 

Summe der Rückstellungen 97.861.844,19 -8.091.030,74 -2.627.976,69 15.752.386,65 102.895.223,41 
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6.2.4 B 4 Verbindlichkeiten 
 
Bilanz-
posten 

Bezeichnung Bestand zum 
31.12.2023 

in Euro 

Bestand zum 
31.12.2024 

in Euro 

Veränderung 
in Euro 

in Prozent 
B 4 Verbindlichkeiten 259.254.530,30 280.582.686,95 21.328.156,65 

8,2 % 
B 4.2 Verbindlichkeiten 

aus 
Kreditaufnahmen 

161.305.299,68 206.042.994,10 44.737.694,42 
27,7 % 

B 4.2.1 Verbindlichkeiten 
aus Kreditauf-
nahmen für 
Investitionen und 
Investitions-
förderungsmaß-
nahmen 

102.705.026,50 128.342.730,95 25.637.704,45 
25,0 % 

 
Der Bilanzposten B 4.2.1 weist einen Teil des Bestandes an Investitionskredit-
verbindlichkeiten aus und ist um 25,0 % gestiegen. Ursächlich hierfür sind neu 
aufgenommene Investitionskredite im Haushaltsjahr 2024. 
 
 
Bilanz-
posten 

Bezeichnung Bestand zum 
31.12.2023 

in Euro 

Bestand zum 
31.12.2024 

in Euro 

Veränderung 
in Euro 

in Prozent 
B 4.2.2 Verbindlichkeiten 

aus 
Kassenkrediten 

58.600.273,18 77.700.263,15 19.099.989,97 
32,6 % 

 
Der Bilanzposten weist zum Bilanzstichtag die Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 
gegenüber den Kreditinstituten aus. 
 
 
Bilanz-
posten 

Bezeichnung Bestand zum 
31.12.2023 

in Euro 

Bestand zum 
31.12.2024 

in Euro 

Veränderung 
in Euro 

in Prozent 
B 4.9 Verbindlichkeiten 

gegenüber 
Sondervermögen 
mit Sonder-
rechnung, 
Zweckverbände, 
Anstalten des 
öffentlichen 
Rechts, 
rechtsfähiger 
kommunaler 
Stiftungen 

23.153.090,42 17.044.824,96 -6.108.265,46 
-26,4 % 

 
Dieser Bilanzposten umfasst den Liquiditätsverbund (Cashpool) zwischen dem 
Kernhaushalt und den Eigenbetrieben und enthält andere Verbindlichkeiten 
gegenüber den Eigenbetrieben bzw. der  und dem Städtebaulichem 
Sondervermögen. Zum Bilanzstichtag haben die Eigenbetriebe mit ihrer Liquidität, 
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den ansonsten am Kapitalmarkt aufzunehmenden Kassenkredit, um 14 Mio. Euro 
reduziert.  
 
Bilanz-
posten 

Bezeichnung Bestand zum 
31.12.2023 

in Euro 

Bestand zum 
31.12.2024 

in Euro 

Veränderung 
in Euro 

in Prozent 
B 4.10 Verbindlichkeiten 

gegenüber dem 
sonstigen 
öffentlichen 
Bereich 

37.977.518,34 36.914.358,51 -1.063.159,83 
-2,8 % 

B 4.10.2 Sonstige 
Verbindlichkeiten 
gegenüber dem 
sonstigen 
öffentlichen 
Bereich 

37.977.518,34 36.914.358,51 -1.063.159,83 
-2,8 % 

 
Der Bilanzposten 4.10.2 enthält zum Bilanzstichtag im Wesentlichen Verbindlichkeiten 
gegenüber Anspruchsberechtigten im Sinne des Unterhaltsvorschussgesetzes. In 
diesem Zusammenhang werden gleichzeitig Forderungen gegenüber den 
Unterhaltspflichtigen verbucht. Diese werden im Posten A 2.2.2 dargestellt. 
 
Des Weiteren sind hier auch Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten gegenüber 
dem Landesförderinstitut enthalten. Diese konnten im Jahresverlauf um 1,7 Mio. Euro 
verringert werden auf nunmehr 12,7 Mio. Euro. 
 
 
Bilanz-
posten 

Bezeichnung Bestand zum 
31.12.2023 

in Euro 

Bestand zum 
31.12.2024 

in Euro 

Veränderung 
in Euro 

in Prozent 
B 4.11 Sonstige 

Verbindlichkeiten 
24.841.759,10 8.443.416,34 -16.398.342,76 

-66,0 % 
 
Die Verbindlichkeiten in diesem Posten resultieren überwiegend aus Verwahrungen. 
Die entsprechenden Einzahlungen müssen vorübergehend als Verbindlichkeit 
ausgewiesen werden, solange sie nicht den konkreten Forderungen zugewiesen 
werden können. 
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7. Angaben zur Ergebnisrechnung 
 
Erhebliche Unterschiede in der Ergebnis- und Finanzrechnung sind nach den 
§§ 44 Absatz 3 und 45 Absatz 3 GemHVO-Doppik im Anhang zu erläutern. 
 
In der Ergebnis- und Finanzrechnung sind Unterschiede zwischen Ergebnis und 
Gesamtermächtigung dann erheblich, wenn sie in den einzelnen Positionen mehr als 
1.000.000 Euro betragen. Darüber hinaus sind Unterschiede in den einzelnen 
Positionen auch dann zu erläutern, wenn sie über 20 % und mindestens 500.000 Euro 
betragen. 
Gleiches gilt für die Unterschiede zwischen dem Ergebnis des aktuellen Jahres und 
dem Ergebnis der Rechnung des Haushaltsvorjahres. 
 
7.1 Summe der Erträge (Nr. 10) 
 

Gesamt-
ermächtigungen im 

Haushaltsjahr  
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres  

 
2024 

Abweichungen im 
Haushaltsjahr  

 
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsvorjahres  

 
2023 

446.075.650,62 471.407.925,42 25.332.274,80 451.713.958,09 

 
Zu den Abweichungen wird auf die Erläuterungen zu den Positionen verwiesen. 
 
7.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Nr. 1) 
 

Gesamt-
ermächtigungen im 

Haushaltsjahr  
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres  

 
2024 

Abweichungen im 
Haushaltsjahr  

 
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsvorjahres  

 
2023 

125.031.200,00 127.823.236,69 2.792.036,69 124.436.895,07 

 
Steuern und Abgaben sind ausschließlich im Teilhaushalt 15 Zentrale 
Finanzdienstleistungen dargestellt. 
 
In Nummer 1 Steuern und ähnliche Abgaben ist unter anderem die Gewerbesteuer 
enthalten. 
 
In der Gewerbesteuer gab es eine positive Entwicklung. Hier wurde bei einem Ansatz 
von 47,2 Mio. Euro ein Ertrag von 53,5 Mio. Euro erzielt. Dies entspricht einer 
Ergebnisverbesserung von 6,3 Mio. Euro. Die Rekordergebnisse aus den Jahren 2022 
und 2023 wurden bestätigt. Ein großer Anteil der Ergebnisverbesserung ist auch 
wieder auf Zahlungen für Vorjahre zurückzuführen. Die seinerzeit befürchteten Folgen 
der Coronapandemie sind nicht in dem Umfang entstanden und es wurden die noch 
wirtschaftlich starken Jahre abgerechnet. Mit der Planung im Frühjahr 2022 für den 
Doppelhaushalt 2023/2024 konnte diese Entwicklung nicht vorhergesehen werden. Im 
Jahr 2024 wurde mit dem Nachtragsplan der Haushaltsansatz erhöht. 
Aus den Mehrerträgen der Gewerbesteuer wurden die überplanmäßigen Bedarfe 
von insgesamt 1,5 Mio. Euro im Teilhaushalt 04 Jugend gedeckt. 
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Weiterhin wurden aus den Mehrerträgen der Gewerbesteuer der Mehrbedarf der 
Gewerbesteuerumlage gedeckt. Dieser Mehrbedarf ergibt sich aus 
Mehraufwendungen innerhalb des Produktes 61101 „Steuern, allgemeine 
Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ i. H. v. 991 Teuro. 
 
In der folgenden Grafik werden die Gewerbesteuereinzahlungen, welche auf 
Veranlagungen der Vorjahre erfolgt sind, in ihrer Entwicklung dargestellt: 

 
 
Bei der Übernachtungssteuer ist eine erfolgreiche Entwicklung zu erkennen. Zum 
01. April 2024 gab es die Satzungsänderung, mit der Entscheidung, auch beruflich 
bedingte Übernachtungen der Besteuerung zu unterwerfen. Zusätzlich hat die 
allgemeine Preisentwicklung bei den Übernachtungspreisen aber auch die steigende 
Entwicklung der Besucherzahlen dazu geführt, dass der Steuerertrag gewachsen ist. 
 
Im Jahr 2024 lag das Ergebnis für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 
204 TEuro unter der Gesamtermächtigung. Für den Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer lag das Ergebnis 171 TEuro über der Gesamtermächtigung. Insgesamt 
liegt das Ergebnis somit 33 TEuro unter den Annahmen aus den Orientierungsdaten 
des Landes. 
 
Bei den Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und den Leistungen des Landes aus dem Ausgleich 
von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe 
wurden 1,7 Mio. Euro Erträge weniger erzielt. Per Runderlass vom 12. März 2024 
wurden Ausgleichszahlungen gemäß § 10 AG-SGB II i. H. v. 4,1 Mio. Euro 
beschieden. Im Jahr 2024 gab es erstmalig keine Ausgleichszuweisung gemäß 
§ 10 AG-SGB II aus der zusätzlichen Wohngeldeinsparung des Vorjahres. 
 
Nachfolgend wird auf die Entwicklung der wesentlichen Erträge in dieser Position 
eingegangen. 
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7.1.1.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
 
Die Gemeinden erhalten einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer, der von 
den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen 
ihrer Einwohner/-innen weiterzuleiten ist (Artikel 106 Absatz 5 Grundgesetz). Basis ist 
das Zerlegungsgesetz. Die Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer ist von 
vielen Sonderfaktoren abhängig. 
Die Einnahmen der Gemeinden aus ihrem Einkommensteueranteil hängen vom 
Verhältnis der Einwohnerzahl zur Gesamtzahl der Einwohner/-innen (Schlüsselzahl), 
der Einkommensstruktur der Einwohner/-innen und der gesamtwirtschaftlichen 
Situation ab. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist eine wesentliche 
Ertrags- und Einzahlungsquelle der Gemeinden. 
 
Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung: 

 
 
 

7.1.1.2 Gewerbesteuer 
 
Die Gewerbesteuer ist der Höhe nach die wichtigste originäre Gemeindesteuer. Seit 
2018 beträgt der Hebesatz 450 %. Die Gewerbesteuer ist eine unbeständige 
Ertragsquelle. Sie ist konjunkturabhängig und weist in der Regel einen um 1-2 Jahre 
versetzten zyklischen Verlauf auf. 
Das Gewerbesteueraufkommen wird in der Landeshauptstadt Schwerin stark durch 
Zerlegungsanteile bei Großbetrieben (Kapitalgesellschaften) mit einer Mehrzahl von 
Betriebsstätten geprägt. 
Soweit die Steuererträge die Gesamtermächtigungen überschreiten, werden sie 
bestmöglich zur Defizitreduzierung eingesetzt. 
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Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung: 

 
 
Vom Gewerbesteuer-Istaufkommen ist die Gewerbesteuerumlage abzuführen. 
 

7.1.1.3 Grundsteuer B 
 
Die Grundsteuer B ist eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren 
Bebauung sowie auf das Eigentum an grundstücksgleichen Rechten 
(Substanzsteuer). Gesetzliche Grundlage für die Grundsteuer B ist das 
Grundsteuergesetz. Seit 2018 beträgt der Hebesatz 595 %. 
Es ist weiter mit einem Zugang an grundsteuerpflichtigen Grundstücken im 
bewertungsrechtlichen Sinn durch städtebauliche Entwicklungen, insbesondere durch 
eine weitere Bebauung, sowie durch Teilungserklärungen nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz für vorhandene Steuergegenstände zu rechnen.  
Dem stehen aber auch Abgänge von Steuergegenständen gegenüber, die sich vor 
allem aus dem Stadtumbau durch den Abriss von Gebäuden bzw. dem Rückbau von 
Wohnquartieren ergeben. Saldiert dürfte sich fortschreitend ein Zugang ergeben. 
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Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung: 

 
 
7.1.2 Zuwendungen, Allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Nr. 2) 
 

Gesamt-
ermächtigungen im 

Haushaltsjahr  
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres  

 
2024 

Abweichungen im 
Haushaltsjahr  

 
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsvorjahres  

 
2023 

153.081.204,14 169.341.849,04 16.260.644,90 144.746.275,41 

 
Nachfolgend wird auf die Entwicklung der wesentlichen Erträge in dieser Position 
eingegangen. 
 
Im Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen spiegeln sich die größten Erträge 
in dieser Position wider. 
 
Die Zuweisungen aus dem FAG M-V zählen zu den wichtigsten Ertragsquellen der 
Landeshauptstadt Schwerin. Sie sollen eine auskömmliche Finanzausstattung 
sichern. 

7.1.2.1 Schlüsselzuweisungen 
 
Eine wichtige Ertrags- und Einzahlungsquelle für die Landeshauptstadt Schwerin sind 
die Schlüsselzuweisungen nach dem FAG M-V. Im Jahr 2024 erhielt die 
Landeshauptstadt Schwerin Schlüsselzuweisungen i. H. v. 83,8 Mio. Euro. Das sind 
6,2 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. 
Zur Konsolidierung des laufenden Haushalts musste die bisherige Bindung von bis zu 
4 % der Schlüsselzuweisungen für Investitionen mit dem Nachtragshaushalt 2024 
aufgegeben werden. 
 
Aus den Mehrerträgen der Schlüsselzuweisungen wurden überplanmäßigen Bedarfe 
von 1,2 Mio. Euro im Teilhaushalt 04 Jugend gedeckt. 
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Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung: 

 
 
 

7.1.2.2 Konsolidierungs- und Entschuldungshilfen 
 
Im Haushaltsjahr 2024 ist im Ergebnis die Konsolidierungszuweisung gemäß 
§ 27 Absatz 1 FAG M-V für das Haushaltsjahr 2023 i. H. v. 9 Mio. Euro enthalten. 
Im Vorjahr wurde eine Konsolidierungszuweisung für das Haushaltsjahr 2022 in 
gleicher Höhe gewährt. Auf die Ausführungen zum Punkt 8.3 wird verwiesen.  
 

7.1.2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen 
 
Ab 2024 wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Konto 4151 und 
somit in Position 2 dargestellt. Zuvor erfolgte die Erfassung im Konto 466132 in 
Position 9 unter nicht zahlungswirksamen Erträgen. Beide Zuordnungen sind nach 
landeseinheitlichem Kontenplan möglich, wobei nach Lehrmeinung in Mecklenburg-
Vorpommern die Zuordnung in Position 2 zu erfolgen hat. 
Die Planansätze wurden ebenfalls von Position 9 in die Position 2 verschoben. 
 
Nachfolgend werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach 
Teilhaushalten dargestellt. Hierbei ist anzumerken, dass die Ergebnisse im Vorjahr in 
der Position 9 sonstige Erträge enthalten waren und nur wegen der Vergleichbarkeit 
an dieser Stelle gezeigt werden. 
Das Ergebnis enthält die lineare Auflösung der Sonderposten zur Vergleichbarkeit mit 
den Werten aus der Vermögensverwaltung, welche in der Anlagenübersicht 
(Anlage 1) unter Abschreibungen in 2024 dargestellt sind. Nicht im nachfolgenden 
Ergebnis enthalten sind die Minderungen von Sonderposten, welche in Folge von 
Abgängen des Anlagevermögens gebucht wurden. 
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TH Bezeichnung Gesamt-
ermächtigung Ergebnis Abweichung Ergebnis  

Vorjahr 
  in Euro 

01 Innere Verwaltung 8.400,00 9.111,59 711,59 12.966,88 
02 Bürgerservice 7.700,00 13.956,63 6.256,63 30.808,69 
03 Kultur 271.900,00 278.096,09 6.196,09 271.850,80 
04 Jugend 7.400,00 14.737,26 7.337,26 39.894,61 
05 Bildung und Sport 3.273.100,00 3.784.987,41 511.887,41 3.432.221,99 
06 Soziales 0,00 0,00 0,00 103,01 
07 Ordnung 0,00 2.912,88 2.912,88 1.213,70 

08 
Brandschutz, 
Rettungsdienst, 
Katastrophenschutz 

366.100,00 572.434,99 206.334,99 493.738,60 

09 Bauen 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 Verkehr 4.785.300,00 5.724.555,15 939.255,15 5.188.670,53 

11 Stadtentwicklung und 
Wirtschaft 559.700,00 901.742,29 342.042,29 503.816,75 

12 Umwelt 39.700,00 44.165,94 4.465,94 81.394,07 
13 SSV 62.300,00 81.470,97 19.170,97 184.562,44 

14 Wirtschaftliche 
Unternehmen 15.900,00 16.772,91 872,91 21.648,58 

15 Zentrale 
Finanzdienstleistungen 708.100,00 711.613,02 3.513,02 711.359,85 

  Summe 10.105.600,00 12.156.557,13 2.050.957,13 10.974.250,50 

 
Der Betrag der Auflösung der Sonderposten aus der Anlagenübersicht zum 
Jahresabschluss 2024 weicht um 81 TEuro von den in der Ergebnisrechnung 
ausgewiesenen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ab. 
 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 
lt. Ergebnisrechnung 12.156.557,13 Euro 
lt. Anlagenübersicht 12.075.086,16 Euro 
Differenz 81.470,97 Euro 
 
Die Differenz entsteht aus der Auflösung von Sonderposten, die im Bilanzposten 2.4 
enthalten sind und gemäß Muster 16 zu § 50 GemHVO-Doppik nicht in die 
Anlagenübersicht einfließen. Bei diesen Zuwendungen handelt es sich um 
Fördermittel für Maßnahmen an privat nutzbaren Objekten des SSV 
Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt, die im Umlaufvermögen geführt werden 
und somit ebenfalls nicht Bestandteil der Anlagenübersicht sind. 
 
Im Teilhaushalt 05 Bildung und Sport sind die Erträge ohne Erträge aus der Auflösung 
von Sonderposten mit 34,8 Mio. Euro um 3,3 Mio. Euro höher als die Gesamt-
ermächtigungen und liegen 2,2 Mio. Euro über der Erfüllung des Vorjahres. 
Für die Digitalisierung an Schulen erfolgten im Haushaltsjahr 2024 Zuweisungen vom 
Bund und vom Land i. H. v. 200 TEuro aus dem Förderprogramm Administration des 
DigitalPakts Schule 2019 - 2024 für die Ausbildung und Finanzierung von 
IT- Administratorinnen und -Administratoren an Schulen. Hierfür waren keine Erträge 
geplant. 
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Im Bereich Kindertagesstätten sind gegenüber dem Vorjahr 2,35 Mio. Euro höhere 
Zuweisungen vom Land erfolgt. Ursächlich dafür waren die Anpassung der 
Abschlagszahlungen, die Spitzabrechnung für das Haushaltsjahr 2023 sowie die 
Ausgleichbeträge zur Finanzierung der Ausgaben der Ausbildungsvergütung für 
staatlich anerkannte Erzieher. 
 
Im Teilhaushalt 10 Verkehr wurden im Produkt ÖPNV 2,5 Mio. Euro mehr Erträge als 
im Vorjahr verbucht. 
Im Haushaltsjahr 2024 wurden Erträge von insgesamt 6,7 Mio. Euro für  

- Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Aufwendungen im ÖPNV 
im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2024 (5,1 Mio. Euro), 

- Zuwendungen für erhöhte Aufwendungen für die Infrastrukturanlagen - 
Fahrweg Straßenbahn (1,57 Mio. Euro) gebucht, 

die in gleicher Höhe an  weitergeleitet wurden 
(Pos. 15). 
 
Im Vorjahr wurden Erträge von insgesamt 4,1 Mio. Euro für 

- Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV im Zusammenhang 
mit dem Ausbruch von Covid-19 für 2021 (238 TEuro), 

- Ausgleichsleistungen für das Azubiticket (108 TEuro), 
- Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im ÖPNV im 

Zusammenhang mit dem Deutschlandticket im Jahr 2023 (2,2 Mio. Euro) sowie 
- Zuwendungen für erhöhte Aufwendungen für die Infrastrukturanlagen - 

Fahrweg Straßenbahn (1.57 Mio. Euro) gebucht, 
die in gleicher Höhe  weitergeleitet wurden 
(Pos. 15). 
 
Im Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen werden folgende sonstige 
allgemeine Zuweisungen angenommen. 
Den Gemeinden können durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes durch 
Rechtsverordnung öffentliche Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen 
werden. Die dadurch entstehenden Aufwendungen werden über den kommunalen 
Finanzausgleich durch Zuweisungen für die Aufgabenwahrnehmung im übertragenen 
Wirkungskreis ausgeglichen. 
Die Landeshauptstadt Schwerin hat im Jahr 2024 Zuweisungen für die 
Aufgabenwahrnehmung im übertragenen Wirkungskreis i. H. v. 15,1 Mio. Euro 
bekommen. 
Die Zuweisung für Infrastruktur (Infrastrukturpauschale) wird seit 2024 im laufenden 
Haushalt verwendet und beträgt 2,0 Mio. Euro. 
Weiterhin bekam die Landeshauptstadt Schwerin Zuweisungen vom Bund für 
flüchtlingsbedingte Kosten i. H v. 223 TEuro. 
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7.1.3 Erträge der sozialen Sicherung (Nr. 3) 
 

Gesamt-
ermächtigungen im 

Haushaltsjahr  
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres  

 
2024 

Abweichungen im 
Haushaltsjahr  

 
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsvorjahres  

 
2023 

105.749.400,00 104.621.070,98 -1.128.329,02 98.746.894,62 

 
Die abweichenden Zahlen von Erträgen und Einzahlungen der sozialen Sicherung 
sind mit vor- und nachlaufenden Zahlungsvorgängen zum Stichtag 31. Dezember zu 
begründen. 
 
Erträge der sozialen Sicherung sind in den Teilhaushalten 04 Jugend, 
05 Bildung und Sport sowie 06 Soziales enthalten. 
 
Die Erträge der sozialen Sicherung teilen sich auf die genannten Teilhaushalte 
folgendermaßen auf: 

TH Bezeichnung 
Gesamt- 

Ermächtigung 
2024 

Ergebnis 
2024 Abweichung Ergebnis 

2023 
Abweichung 
Ergebnisse 

  in Euro 
04 Jugend 2.545.800 2.461.487 -84.313 2.344.628 116.859 

05 Bildung und 
Sport 

2.112.600 1.018.329 -1.094.271 1.114.498 -96.170 

06 Soziales 101.091.000 101.141.255 50.255 95.287.768 5.853.487 
 Summe 105.749.400 104.621.071 -1.128.329 98.746.895 5.874.176 

 
Im Teilhaushalt 05 Bildung und Sport weichen die Erträge der sozialen Sicherung um 
1,1 Mio. Euro von der Gesamtermächtigung ab und liegen damit auf Vorjahresniveau. 
Im Bereich Tagespflege wurden Erträge der sozialen Sicherung geplant, aber wie im 
Vorjahr wurden hier keine Erträge gebucht. Ursächlich hierfür ist eine Änderung der 
Buchungssystematik nach welcher die Erträge nicht mehr in der Position 3 Erträge der 
sozialen Sicherung, sondern in Position 2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen 
gebucht werden. 
 
In den Produkten „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“, „Erstattungen 
an Krankenkassen für die Kostenübernahme“ und „Leistungen für Unterkunft und 
Heizung“ im Teilhaushalt 06 Soziales sind die Erträge gegenüber 2023 gestiegen. 
Entsprechend der Entwicklung des Aufwandes fiel auch die Erstattung des Landes 
nach § 5 Absatz 2 und 3 Flüchtlingsaufnahmegesetz und des Bundes nach 
§ 46a Absatz 3 SGB XII höher aus. Im Ergebnis sind auch nachträgliche Erstattungen 
der Aufwendungen für Kontingentflüchtlinge und ukrainische Flüchtlinge aus dem 
Haushaltsjahr 2023 enthalten. 
 
In den Produkten „Hilfe zur Pflege“ und „Eingliederungshilfe“ kam es gegenüber dem 
Haushaltsjahr 2023 entsprechend der Aufwandentwicklung auch zu höheren Erträgen 
nach § 13 Absatz 4 AG-SGB IX M-V und § 18 Absatz 4 AG-SGB XII M-V. 
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7.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Nr. 4) 
 

Gesamt-
ermächtigungen im 

Haushaltsjahr  
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres  

 
2024 

Abweichungen im 
Haushaltsjahr  

 
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsvorjahres  

 
2023 

11.045.534,78 9.750.460,26 -1.295.074,52 9.763.003,00 

 
Im Teilhaushalt 05 Bildung und Sport liegen die Erträge aus öffentlich-rechtlichen 
Leistungsentgelten 501 TEuro unter der Gesamtermächtigung. Die Erträge im Bereich 
Schülerbeförderung fielen für das Schuljahr 2023/2024 ca. 120 TEuro geringer als 
geplant aus. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den privatrechtlichen 
Leistungsentgelten verwiesen. 
 
Im Teilhaushalt 09 Bauen ist die Abweichung in den Erträgen aus Baugebühren 
begründet. Diese lagen 304 TEuro unter den Gesamtermächtigungen und 678 TEuro 
unter den Vorjahreswerten. Damit zeigt sich jetzt auch für Schwerin erstmals der 
rückläufigen Trend der Baugebühren, den man bereits bei anderen Kommunen 
beobachtete. 
 
Im Teilhaushalt 10 Verkehr sind im Produkt Parkeinrichtungen gegenüber der 
Gesamtermächtigung Mindererträge i. H. v. 681 TEuro für Parkgebühren zu 
verzeichnen. In 2024 liegen die Erträge aus Parkgebühren dennoch 367 TEuro über 
den Vorjahreswerten. 
Zum einen wurden bereits im Vorjahr hierfür durch den Fachdienst verschiedene 
Gründe ausgemacht wie z.B. erhebliche Homeoffice-Ausweitung, Umsteigen auf den 
ÖPNV wegen der Energiekosten, die Einführung des Deutschlandtickets, vermehrtes 
Umsteigen auf das Fahrrad, weniger Fahrten in die Innenstadt wegen stetiger 
Zunahme des Internethandels und auch die Nutzung des Handyparkens, bei der eine 
minutengenaue Abrechnung erfolgt. 
 
 
7.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Nr. 5) 
 

Gesamt-
ermächtigungen im 

Haushaltsjahr  
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres  

 
2024 

Abweichungen im 
Haushaltsjahr  

 
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsvorjahres  

 
2023 

3.706.802,57 4.746.436,12 1.039.633,55 4.550.760,28 

 
Im Teilhaushalt 05 Bildung und Sport liegen die Erträge aus privatrechtlichen 
Leistungsentgelten 692 TEuro über der Gesamtermächtigung. 
 
Im Bereich Sport und bei der Schwimmhalle wurden öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte geplant, bei denen es sich inhaltlich teilweise um privatrechtliche 
Leistungsentgelte handelt. Die betroffenen Erträge wurden unterjährig entsprechend 
von der Position 4 in die Position 5 umgebucht. Dadurch lagen die Erträge bei den 
privatrechtlichen Leistungsentgelten 526 TEuro über und bei den öffentlich-
rechtlichen Leistungsentgelten 402 TEuro unter den Gesamtermächtigungen. 
Im Produkt Sport- und Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund (PPP) liegen die 
Erträge aus Mieten und Pachten nur knapp über der Gesamtermächtigung. 
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7.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Nr. 6) 
 

Gesamt-
ermächtigungen im 

Haushaltsjahr  
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres  

 
2024 

Abweichungen im 
Haushaltsjahr  

 
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsvorjahres  

 
2023 

32.478.053,72 32.340.315,05 -137.738,67 26.109.620,18 

 
Im Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung wurden mit dem Nachtragshaushaltsplan 2024 
in dieser Position Betriebskostenerstattungen  für die Jahre 2019 - 2022 von 
ca. 1,4 Mio. Euro eingestellt. Die Erträge wurden aber in der Position 9 sonstige 
Erträge verbucht. 
 
Im Teilhaushalt 04 Jugend wurden gegenüber dem vorangegangenen Haushaltsjahr 
Mehrerträge erzielt. 
Im Jahr 2022 wurden für die Haushaltsplanung 2023/2024 die Fallzahlen der 
unbegleiteten minderjährigen Ausländer und die Auszahlungen der Jahre 2021 und 
2022 zu Grunde gelegt. In den Jahren 2023 und 2024 gab es einen starken 
Fallzahlenanstieg. Zudem haben sich die Kosten je Fall erheblich erhöht. Damit ergab 
sich ein Anstieg der Aufwendungen.  
Daraufhin erhöhten sich auch die Erstattungserträge gegenüber dem Vorjahr. 
Zusätzlich konnten noch durch nachlaufende Kostenabrechnungen aus dem Jahr 
2023 die Erträge im Jahr 2024 gesteigert werden. 
Beim Kommunalen Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern kam es durch die 
deutliche Zunahme der unbegleiteten minderjährigen Ausländer im ganzen Land zu 
Verzögerungen bei der Bearbeitung der Anträge auf Erstattung und Abrechnung. 
Somit bestehen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 aktuell noch ca. 1 Mio. Euro 
offenen Forderungen gegen den Kommunalen Sozialverband Mecklenburg-
Vorpommern. 
 
Im Teilhaushalt 05 Bildung und Sport sind die Erträge aus Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen mit 6 Mio. Euro um 395 TEuro höher als die Gesamtermächtigung. 
Diese resultieren größtenteils aus den Abrechnungen des Schullastenausgleichs für 
das Schuljahr 2023/2024. 
 
Im Teilhaushalt 10 Verkehr erfolgten Kostenerstattungen  für 
Straßenunterhaltung i. H. v. 1,58 Mio. Euro, weil in 2023 geplante Maßnahmen für 
Fahrbahn- und Gehweginstandsetzungen nicht vollumfänglich realisiert werden 
konnten. Darüber hinaus erfolgten Kostenerstattungen  für 
Straßenunterhaltung i. H. v. 1,5 Mio. Euro, weil auch in 2024 geplante Maßnahmen 
für Fahrbahn- und Gehweginstandsetzungen nicht vollumfänglich realisiert werden 
konnten. 
Solch eine Kostenerstattung gab es im Haushaltsjahr 2023 für das Vorjahr nicht. 
 
Im Teilhaushalt 10 Verkehr waren im Haushaltsjahr 2024 Billigkeitsleistungen zum 
Ausgleich von Schäden im ÖPNV im Zusammenhang mit dem Ausbruch von  
COVID-19 und dem temporär eingeführten 9-Euro-Ticket im Jahr 2022 
zurückzuzahlen, weil der tatsächliche Schaden niedriger war als der seinerzeit 
geschätzte Schaden. 
Die Billigkeitsleistung wurde 2022 vom Land direkt an  
ausgereicht. Die Rückzahlung war allerdings zwingend über den Aufgabenträger 
abzuwickeln. Der Eigenanteil der  am 
Rückzahlungsbetrag an das Land i. H. v. 891 TEuro wurde zur Rückzahlung von der 

 an die Landeshauptstadt erstattet. 
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Der Aufwand der Gesamtsumme i. H. v. 1,071 Mio. Euro wurde aus der Position 15 
Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen geleistet. 
Solch eine Kostenerstattung gab es im Haushaltsjahr 2023 für das Vorjahr nicht. 
 
7.1.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Nr. 8) 
 

Gesamt-
ermächtigungen im 

Haushaltsjahr  
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres  

 
2024 

Abweichungen im 
Haushaltsjahr  

 
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsvorjahres  

 
2023 

4.154.400,00 2.928.348,92 -1.226.051,08 2.510.019,40 

 
Im Teilhaushalt 14 Wirtschaftliche Unternehmen war eine Gewinnabführung von den 

 i. H. v. 1,5 Mio. Euro geplant. Diese konnten nicht erzielt 
werden, weil durch die erheblichen Verluste aus den Vorjahren (insbesondere  
-6,807 Mio. Euro in 2020 und -19,413 Mio. Euro in 2021) trotz der positiven 
Ergebnisse aus 2022 und 2023 weiterhin ein Verlustvortrag bei den  

 von etwa 13,684 Mio. EUR besteht, der eine Ausschüttung nicht ermöglicht. 
 
7.1.8 Sonstige Erträge (Nr. 9) 
 

Gesamt-
ermächtigungen im 

Haushaltsjahr  
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres  

 
2024 

Abweichungen im 
Haushaltsjahr  

 
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsvorjahres  

 
2023 

10.829.055,41 19.856.208,36 9.027.152,95 40.850.490,13 

 
 
Wie bereits unter 7.1.2 ausgeführt, veränderte sich ab 2024 die Zuordnung der 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von der Position 9 in die Position 2. 
Die Planansätze wurden ebenfalls verschoben. 
 
In den sonstigen Erträgen (Nr. 9) wurden u. a. die Erträge aus der Auflösung von 
Rückstellungen i. H. v. 2,6 Mio. Euro gebucht. Im Haushaltsplan waren hierfür keine 
Ansätze geplant, da es sich bei der Bearbeitung von Rückstellungen um reine 
Jahresabschlussarbeiten handelt und die dahinterliegenden Geschäftsvorfälle 
stichtagsbezogen zu betrachten sind. Die Erträge aus der Auflösung von 
Rückstellungen betrugen im Vorjahr 12,46 Mio. Euro und waren damit um ca. 
9 Mio. Euro höher. Hierzu wird auf die Erläuterungen 
zum Bilanzposten B 3.3 verwiesen. 
 
Im Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung wurden aus der Auflösung der Pensions- und 
Beihilferückstellungen insgesamt Erträge i. H. v. 2,0 Mio. Euro (Vorjahr 507 TEuro), 
aus der Auflösung der Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen 
Gerichtsverfahren Erträge i. H. v. 439 TEuro (Vorjahr 11,7 Mio. Euro) und aus der 
Auflösung der Rückstellung Beamtenbesoldungsgesetz Erträge i. H. v. 69 TEuro 
verbucht. 
 
Weiterhin wurden im Teilhaushalt 01 in dieser Position Mehrerträge bei den Mahn- 
und Vollstreckungsgebühren von 190 TEuro erzielt. 
Die Abweichungen zum Vorjahr im Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung begründen sich 
in der Höhe der gebuchten Erträge aus den Auflösungen der oben genannten 
Rückstellungen von ca. 10 Mio. Euro weniger als im Vorjahr. 
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Die unter Punkt 7.1.6 (Nr. 6) genannten Betriebskostenerstattungen  für die 
Jahre 2019 bis 2022 von ca. 1,4 Mio. Euro wurden in dieser Position gebucht. Hier 
gab es keine Erträge im Vorjahr. 
Im TH 05 Bildung und Sport wurden periodenfremde Erträge aus 
Investitionszuschüssen für insgesamt 12 Schulen i. H. v. 532 TEuro über den 
geplanten Ansatz hinaus vereinnahmt. Hierbei handelt es sich um Rückerstattungen 
aus Vorjahren seitens , die im Zuge der abschließenden Abrechnung 
und entsprechender Minderung der ursprünglich gewährten Zuschüsse erfolgt sind. 
Darüber hinaus wurde die Betriebskostenabrechnung  verbucht. Aus den 
Abrechnungen ergab sich für einige Objekte ein Guthaben i. H. v. 532 TEuro. 
 
Im Teilhaushalt 07 Ordnung wurde im Jahr 2024 der Haushaltsansatz bei den 
Verwarn – und Bußgeldern um etwa 140 TEuro nicht erreicht. 
Das Ergebnis 2024 war auch im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer. Es sind 
ca. 900 TEuro weniger zu verzeichnet. 
Im Jahr 2024 wurde ein deutlicher Rückgang der Fallzahlen im Bereich der 
Verkehrsordnungswidrigkeiten verzeichnet, was aus ordnungsrechtlicher Perspektive 
als positiv bewertet werden kann. Die Änderungen des Bußgeldkataloges für 
Verkehrsordnungswidrigkeiten mit deutlicher Erhöhung der Bußgelder, zielt letztlich 
auf die Vermeidung von Verkehrsverstößen ab. Der größte Anteil der festgestellten 
Verstöße entfällt auf Geschwindigkeitsüberschreitungen, bei denen ein Rückgang von 
etwa 25 % zu verzeichnen ist, gefolgt von Parkverstößen, bei denen ein Rückgang 
von 15 % festgestellt wurde. In Übereinstimmung mit diesen Entwicklungen geht ein 
Rückgang der Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern sowie der Gebühren und 
Auslagen der Bußgeldverfahren einher. 
 
Im Teilhaushalt 10 Verkehr wurden periodenfremde Erträge für Investitionen 
i. H. v. 1,3 Mio. Euro gebucht, für die kein Ansatz geplant war. Dabei handelt es sich 
im Wesentlichen um Kostenbeteiligungen, die durch  im Zuge 
des Ersatzneubaus der Brücke Wallstraße gezahlt wurden und die sich 
ergebnisneutral auswirken. 
 
Im Teilhaushalt 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft lagen die Erträge aus der 
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden mit 1,983 Mio. Euro über dem Ansatz. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr wurden im Teilhaushalt 13 Städtebauliche Sondervermögen 
keine Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen erzielt.  
 
7.2 Summe der Aufwendungen (Nr. 19) 
 

Gesamt-
ermächtigungen im 

Haushaltsjahr  
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres  

 
2024 

Abweichungen im 
Haushaltsjahr  

 
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsvorjahres  

 
2023 

466.941.289,68 475.048.825,94 8.107.536,26 419.593.552,41 

 
Eine Pflicht zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung entfällt nach § 48 Absatz 3 
Nr. 4 KV M-V für Aufwendungen, die dem Grunde und der Höhe nach erst nach Ablauf 
des Haushaltsjahres bekannt werden. Dazu zählen u. a. die Zuführungen zu den 
Rückstellungen, die aus ihrer Natur nicht planbar sind und somit ohne Ermächtigung 
gebucht werden. Insbesondere wird auf die Erläuterungen zu den Pensions- und 
Beihilferückstellungen in den Personal- und Versorgungsaufwendungen verwiesen. 
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Mit der Drs.-Nr. 01281/2024 wurden durch die Stadtvertretung am 11. November 2024 
überplanmäßige Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. 
 
Folgende Aufwandsansätze wurden überplanmäßig ermächtigt: 

Position Teil-
haushalt 

Betrag 
 

Zweck 

in Euro 

11 01 3.000.000 Mehraufwendungen Personal 

16 04 5.700.000 Mehraufwendungen im Teilhaushalt Jugend 

13 05 693.000 Mehraufwendungen im Teilhaushalt Bildung 
und Sport 

15 05 3.357.000 Mehraufwendungen im Teilhaushalt Bildung 
und Sport 

19 gesamt 12.750.000  

 
Die Deckung erfolgte aus Mehrerträgen im Teilhaushalten 15 Zentrale 
Finanzdienstleistungen sowie aus vorgetragenen positiven Ergebnissen aus 
Vorjahren. 
 
7.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen (Nr. 11, 12) 
 

Gesamt-
ermächtigungen im 

Haushaltsjahr  
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres  

 
2024 

Abweichungen im 
Haushaltsjahr  

 
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsvorjahres  

 
2023 

80.717.000,00 83.651.351,00 2.934.351,00 73.584.030,19 

 
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen 2,9 Mio. Euro über den 
Gesamtermächtigungen. Ursächlich hierfür sind die erhöhten Aufwendungen für die 
Pensions- und Beihilferückstellungen. Durch eine Besoldungsanpassung im Jahr 2024 
haben sich die Bezüge der Beamten erhöht, was auch eine Erhöhung der Pensions- 
und Beihilferückstellungen zur Folge hat. 
 
Grundsätzlich schlagen sich in den Personalaufwendungen 2024 deutliche tarifliche 
Erhöhungen und auch Besoldungsanpassungen nieder. Dafür wurde eine 
überplanmäßige Beschlusslage i. H. v. 3,0 Mio. Euro herbeigeführt. 
Minderaufwendungen gab es in 2024 durch zeitliche Verschiebungen der 
Nachbesetzung von vakanten und neuen Stellen, durch Langzeiterkrankungen und 
sonstige personalwirtschaftliche Faktoren. 
 
Die Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr (ca. 10,0 Mio. Euro) begründen sich 
folgendermaßen: 

- Sonderzahlung Beschäftigte / Auszubildende Januar - Februar 2024 
(Inflationsausgleichsgeld) 

- Tarifanpassung TVöD ab 01. März 2024 – durchschnittliche Erhöhung um 
11,5 % 

- Sonderzahlung Beamte Dezember 2023 bis Oktober 2024 
(Inflationsausgleichsgeld) 

- Besoldungsanpassung zum 01. November 2024 
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7.2.2 Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13) 
 

Gesamt-
ermächtigungen im 

Haushaltsjahr  
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres  

 
2024 

Abweichungen im 
Haushaltsjahr  

 
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsvorjahres  

 
2023 

68.459.200,31 65.186.845,91 -3.272.354,40 56.127.778,31 

 
Im Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung zeigt sich eine Abweichung der Planwerte zum 
Ergebnis in Höhe von 540 TEuro. Maßgeblich dafür ist die Abweichung von geplanten 
Zahlungen und den tatsächlich vorgenommen Zahlungen . 
In der Haushaltsplanung kam es zu einer Mehrbedarfsanmeldung i. H. v. 3 Mio. Euro. 
Dieser Mehrbedarf wurde zusätzlich im Verhältnis der bisherigen Planansätze 
prozentual veranschlagt. Im Teilhaushalt 01 wurde somit der Planansatz um 
550 TEuro erhöht. Die tatsächlich abgerechneten Mehraufwendungen für 
Betriebskosten und Dienstleistungsentgelte bezogen sich letztlich jedoch nicht auf die 
Objekte im Teilhaushalt 01 (Stadthaus, Tiefgarage), sondern überwiegend auf die 
bewirtschaften Objekte im Teilhaushalt 05 (schulische Einrichtungen). Im 
Teilhaushalt 05 zeigt sich entsprechend eine Ansatzüberschreitung.  
 
Die Abweichung zum Vorjahr im Teilhaushalt 01 wird begründet durch: 

- höhere Dienstleistungspauschale IT jährliche Steigerung von 10 % und 
- Aufwendungen anlässlich der Einheitsfeier zum Tag der deutschen Einheit in 

Schwerin, einmalig in 2024, der Haushaltsansatz ist im Posten 18 
mit 150 TEuro ersichtlich. 

 
Im Teilhaushalt 05 Bildung und Sport waren die Aufwendungen in diesem Posten um 
4,9 Mio. Euro höher als im Vorjahr. 
 
Die Kostenerstattungen an Anstalten des öffentlichen Rechts für die Digitalisierung an 
Schulen lagen 1,1 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. Dabei handelt es sich um Mittel 
aus dem Förderprogram DigitalPakt Schulen „IT – Administration“, die zum Ausbau 
der bestehenden IT-Administrationsstrukturen eingesetzt wurden. 
Im Produkt Schülerbeförderung lagen die Aufwendungen um 490 TEuro höher als im 
Vorjahr. Seit August 2023 konnten die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5/6 
in der Landeshauptstadt Schwerin den Nahverkehr kostenfrei nutzen. Die dadurch 
erhöhte Zahl der Anspruchsberechtigten führt zu höheren Aufwendungen in diesem 
Bereich. Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Teilhaushalt 01  
verwiesen. 
 
Im Teilhaushalt 10 Verkehr beträgt die Abweichung zwischen Ergebnis und 
Gesamtermächtigungen 1,5 Mio. Euro bei den Kostenerstattungen an den 

 für Straßenunterhaltung. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu 
Posten 6 verwiesen. Da die erstatteten Mittel für Aufwendungen/Auszahlungen im 
Haushaltsjahr 2025 benötigt werden, erfolgte eine Übertragung von Ermächtigungen 
in Haushaltsfolgejahre i. H. v. 1,5 Mio. Euro. 
Gegenüber dem Vorjahr waren die Aufwendungen für Kostenerstattungen an den 

 für Straßenunterhaltung 2,2 Mio. Euro höher. Dies begründet sich 
durch die Umbuchungen von Auszahlungsansätzen für ordentliche Auszahlungen im 
Vorjahr, die für Auszahlungen für Investitionen bereitgestellt wurden und dem höheren 
Ansatz im Haushaltsjahr 2024. 
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7.2.3 Abschreibungen (Nr. 14) 
 

Gesamt-
ermächtigungen im 

Haushaltsjahr  
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres  

 
2024 

Abweichungen im 
Haushaltsjahr  

 
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsvorjahres  

 
2023 

23.411.607,80 29.638.160,92 6.226.553,12 26.851.393,25 

 
Die Buchung der Abschreibungen erfolgt im Rahmen der Aufstellung des 
Jahresabschlusses und führt nicht zu Auszahlungen. 
 
Nachfolgend sind die Abschreibungen nach Teilhaushalten dargestellt: 

TH Bezeichnung Gesamt-
ermächtigung Ergebnis Abweichung Ergebnis  

Vorjahr 
  in Euro 

01 Innere Verwaltung 151.500,00 558.793,26 407.293,26 494.516,54 
02 Bürgerservice 12.300,00 20.158,92 7.858,92 40.874,67 
03 Kultur 624.600,00 740.700,50 116.100,50 736.450,95 
04 Jugend 7.800,00 16.746,92 8.946,92 40.115,43 
05 Bildung und Sport 8.493.500,00 11.673.544,40 3.180.044,40 9.785.256,44 
06 Soziales 400,00 776,64 376,64 2.351,65 
07 Ordnung 76.600,00 105.634,47 29.034,47 84.982,54 

08 
Brandschutz, 
Rettungsdienst, 
Katastrophenschutz 

1.100.407,80 2.037.683,94 937.276,14 2.110.269,10 

09 Bauen 0,00 0,00 0,00 0,00 
10 Verkehr 11.815.100,00 12.713.789,68 898.689,68 12.235.836,40 

11 Stadtentwicklung und 
Wirtschaft 813.400,00 1.131.792,94 318.392,94 713.216,99 

12 Umwelt 108.600,00 112.530,10 3.930,10 111.337,86 
13 SSV 149.700,00 142.572,90 -7.127,10 142.572,93 

14 Wirtschaftliche 
Unternehmen 57.700,00 383.436,25 325.736,25 353.611,75 

15 Zentrale 
Finanzdienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Summe 23.411.607,80 29.638.160,92 6.226.553,12 26.851.393,25 
 
Der Abschreibungsbetrag der Anlagenübersicht zum Jahresabschluss 2024 weicht um 
194 TEuro von der in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Abschreibung ab. 
 
Afa lt. Ergebnisrechnung 29.638.160,92 Euro 
Afa lt. Anlagenübersicht 29.443.932,23 Euro 
Differenz 194.228,69 Euro 
 
Die Differenz begründet sich aus Abschreibungen auf das Umlaufvermögen der 
Konten 14230000, 14231000 und 14310000. Der Bilanzposten A 2 ist gemäß 
Muster 16 zu § 50 GemHVO-Doppik nicht Bestandteil der Anlagenübersicht. 
 
Das Abschreibungsergebnis aus 2024 beinhaltet eine außerplanmäßige Abschreibung 
(bis auf 1 Euro Erinnerungswert) von 611 TEuro für den Teilhaushalt 05 Bildung und 
Sport, infolge der Betriebsaufgabe der Sporthalle in der Perleberger Straße. 
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Im Teilhaushalt 10 Verkehr wurden über den Betriebskostenzuschuss hinaus 
Billigkeitsleistungen zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im ÖPNV im 
Zusammenhang mit dem Deutschlandticket in 2024 an  
weitergeleitet. In Summe wurden Aufwendungen i. H. v. 13,7 Mio. Euro im Produkt 
54701 ÖPNV gebucht.  
Die Abweichungen zum Vorjahr i. H. v. 6,5 Mio. Euro ergeben sich zum einen daraus, 
dass in 2024 höhere Zuweisungen vom Land i. H. v. 2,5 Mio. Euro erfolgten, die in 
gleicher Höhe an  weitergeleitet wurden. Hierzu wird auf die 
Erläuterungen zu Posten 2 verwiesen. Zum anderen lag der Betriebskostenzuschuss 
2,9 Mio. Euro über dem Vorjahreswert. 
Wie bereits in Position 6 erläutert, erfolgte 2024 eine Rückzahlung von gewährten 
Billigkeitsleistungen zum Ausgleich von Schäden im ÖPNV im Zusammenhang mit 
dem Ausbruch von COVID-19 und dem temporär eingeführten 9-Euro-Ticket im Jahr 
2022 i. H. v. 1,1 Mio. Euro. 
 
 
7.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Nr. 16) 
 

Gesamt-
ermächtigungen im 

Haushaltsjahr  
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres  

 
2024 

Abweichungen im 
Haushaltsjahr  

 
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsvorjahres  

 
2023 

171.329.200,00 170.675.268,46 -653.931,54 149.922.741,98 

 
Die Entwicklung der Aufwendungen der sozialen Sicherung ist immer im 
Zusammenhang mit der Entwicklung der Erträge der sozialen Sicherung zu 
betrachten. 
Die abweichenden Zahlen von Aufwand und Auszahlungen sind mit vor- und 
nachlaufenden Zahlungsvorgängen zum Stichtag 31. Dezember zu begründen. 
Aufwendungen der sozialen Sicherung sind in den Teilhaushalten 04 Jugend, 
05 Bildung und Sport sowie 06 Soziales enthalten. 
 
Die Aufwendungen der sozialen Sicherung teilen sich auf die Teilhaushalte 
folgendermaßen auf:  
TH Bezeichnung Gesamt- 

ermächtigung 
2024 

Ergebnis 
2024 

Abweichung Ergebnis  
2023 

Abweichung 
zum Vorjahr 

  in Euro 
04 Jugend 52.787.767 52.695.544 -92.223 46.003.393 6.692.151 

05 Bildung und 
Sport 

3.175.933 2.550.991 -624.942 2.524.853 26.138 

06 Soziales 115.365.500 115.428.733 63.233 101.394.496 14.034.238 
 Summe 171.329.200 170.675.268 -653.932 149.922.742 20.752.526 

 
Teilhaushalt 04 Jugend 
 
Vollzeitpflege (Produkt 36303) 
Die Kostensteigerung im Bereich Vollzeitpflege ist auf die gestiegenen Pflegegelder 
zurückzuführen. Außerdem hat sich seit 2024 die Datengrundlage verändert und die 
Kosten werden ab 2024 inkl. § 37 (Beratung und Unterstützung der Eltern und 
Pflegepersonen) dargestellt. 
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Eingliederungshilfe (Produkt 3630600) 
Im Bereich der Eingliederungshilfe ist neben der Erhöhung der Entgelte eine 
Steigerung der Fallzahlen ursächlich für den Kostenanstieg, insbesondere durch die 
Zuwanderung ausländischer Familien. Hier ist ein sprunghafter Anstieg in den letzten 
beiden Jahren zu verzeichnen gewesen. Hinzu kommt ein erhöhter Bedarf bei den 
prekären Zielgruppen. Oftmals werden Kinder mit defizitären Lagen in 
Kindertageseinrichtungen nur betreut, wenn eine spezielle Begleitung und Förderung 
installiert ist. 
 
Vorläufige Schutzmaßnahmen (Produkt 3630500) 
Im Jahr 2024 mussten gegenüber dem Vorjahr mehr Kinder und Jugendliche in Obhut 
genommen werden. Aus einer Inobhutnahme resultiert in den meisten Fällen eine 
Anschlusshilfe. 
Die Rückführungsoptionen in den elterlichen Haushalt waren in den Jahren 2023 und 
2024 niedriger als davor. Gründe sind u. a. die Häufung von psychischen 
Erkrankungen und Suchterkrankungen in den Familien. Außerdem gibt es immer mehr 
Familien mit komplexen Problemlagen. Hier reichen ambulante Hilfen oftmals nicht 
aus.  
 
Teilhaushalt 05 Bildung und Sport  
 
Die Abweichung von ca. 625 TEuro zwischen Gesamtermächtigung und dem 
Jahresergebnis 2024 im Teilhaushalt 05 Bildung und Sport ist auf den Bereich 
Kindertagespflege zurückzuführen. Hier sind rückläufige Kinderzahlen und daraus 
resultierend auch weniger Tagespflegepersonen zu verzeichnen. 
 
Teilhaushalt 06 Soziales 
 
Im Teilhaushalt Soziales kam es im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr zu 
Mehrbedarfen im Ergebnishaushalt. 
 
Im Bereich der Leistungsgewährung (nach AsylbLG - Produktgruppe 313, SGB II bzw. 
SGB XII - Produktgruppe 311) erfolgte vorwiegend wegen der Ukraine-Krise in den 
Produkten „Leistungen für Unterkunft und Heizung“, „Erstattungen an Krankenkassen“ 
und „Leistungen in besonderen Fällen“ ein Kostenaufwuchs i. H. v. rund 5 Mio. Euro. 
Für die Aufwendungen erfolgt eine vollumfängliche Erstattung der entstandenen 
Kosten gemäß Flüchtlingsaufnahmegesetz. 
 
Darüber hinaus gibt es höhere Aufwendungen in den Produkten „Hilfe zur Pflege“ 
(SGB XII) und „Eingliederungshilfe“ (SGB IX) i. H. v. rund 5,8 Mio. Euro. 
Bei den Ausgaben im Produkt „Hilfe zur Pflege“ ist der Anstieg besonders markant. 
Ursächlich ist eine stetig steigende Anzahl an Fällen. Durch die stark gestiegenen 
Kosten im Bereich der stationären Pflege, aber auch teilweise in der ambulanten 
Pflege fallen immer mehr Menschen in die Hilfebedürftigkeit. Dieses beeinflusst dann 
in der Folge auch die Ausgaben im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt. 
Eine weitere Ursache für die Kostensteigerung ist vor allem die Entwicklung der 
Entgelte im ambulanten und stationären Bereich. 
 
Bei der Grundsicherung im Alter (Produkt 31107) kam es ebenfalls gegenüber 2023 
zu Mehraufwendungen i. H. v. rund 2,8 Mio. Euro. Eine Refinanzierung durch die 
Kostenbeteiligung des Landes erfolgt zu 100 %. 
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7.2.6 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen (Nr. 17) 
 

Gesamt-
ermächtigungen im 

Haushaltsjahr  
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres  

 
2024 

Abweichungen im 
Haushaltsjahr  

 
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsvorjahres  

 
2023 

5.554.600,00 5.483.236,73 -71.363,27 4.319.439,15 

 
In dieser Position sind vorwiegend die Zinsaufwendungen für Investitionskredite, für 
Kassenkredite (beide im Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen) und 
Zinsaufwendungen für das PPP-Projekt (im Teilhaushalt 05 Bildung und Sport) 
enthalten. 

TH Bezeichnung Gesamt-
ermächtigung Ergebnis Abweichung Ergebnis  

Vorjahr 
  in Euro 

05 Zinsaufwendungen für 
Investitionskredite 

300.000,00 226.227,80 -73.772,20 246.112,16 

15 Zinsaufwendungen für 
Kassenkredite 

1.251.000,00 1.130.403,63 -120.596,37 1.080.913,99 

15 Zinsaufwendungen für 
Investitionskredite 

3.500.000,00 3.381.171,16 -118.828,84 3.035.553,30 

 Summe 5.051.000,00 4.737.802,59 -313.197,41 4.362.579,45 
 
Im Jahr 2024 wurden die Gesamtermächtigungen für Zinsaufwendungen für 
Kassenkredite und für Zinsaufwendungen für Investitionskredite nicht in voller Höhe 
benötigt. 
 
In den vergangenen Jahren operierte die Europäische Zentralbank mit Negativzinsen. 
Kassenkredite konnten deshalb nicht nur „kostenneutral“ aufgenommen werden, es 
konnten durch Kreditaufnahmen sogar Zinserträge erwirtschaftet werden. 
Im Juli 2022 hatte die Europäische Zentralbank ihre jahrelange Politik der 
Null- und Negativzinsen beendet, um die zeitweise auf Rekordhöhe gestiegene 
Inflation in den Griff zu bekommen. Zehnmal in Folge schraubte die Notenbank die 
Zinsen nach oben. Zuletzt war der Zins mit 4,5 % so hoch, wie seit August 2001 nicht 
mehr. 
Die Prognose der Zinsentwicklung war unklar, aus diesem Grund mussten mit dem 
Nachtragshaushaltsplan 2024 die Zinsaufwendungen an Banken für 
Investitionskredite und für Kassenkredite insgesamt um 4,1 Mio. Euro angehoben 
werden. Im Juni 2024 hat die Europäische Zentralbank die Zinswende eingeleitet und 
senkte erstmals seit fast fünf Jahren die Zinsen. Weitere Zinssenkungen erfolgten im 
September, Oktober und Dezember 2024. 
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7.2.7 Sonstige Aufwendungen (Nr. 18) 
 

Gesamt-
ermächtigungen im 

Haushaltsjahr  
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsjahres  

 
2024 

Abweichungen im 
Haushaltsjahr  

 
2024 

Ergebnis des 
Haushaltsvorjahres  

 
2023 

25.630.758,21 28.754.318,56 3.123.560,35 29.205.104,97 

 
Im Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung wurden im Jahr 2024 in dieser 
Position 516 TEuro mehr benötigt, als geplant. Hier wurden Zuführungen zu 
Rückstellungen für anhängige Rechtsstreitigkeiten i. H. v. 348 TEuro, Zuführungen 
zur Steuerrückstellung i. H. v. 108 TEuro und Zuführungen zur Rückstellung IT - 
Verwaltung i. H. v. 120 TEuro gebucht. 
Im Haushaltsplan waren dafür keine Ansätze geplant. 
Das Ergebnis des Vorjahres war 618 TEuro höher als im Jahr 2024. 
Diese Abweichung begründet sich in den Zuführungen im Jahr 2023 in die 
Rückstellungen nach Beamtenbesoldungsgesetz, dem Inflationsausgleich für die 
Beamten und in der höheren Zuführung der Rückstellung für anhängige 
Rechtsstreitigkeiten. 
 
Im Teilhaushalt 05 Bildung und Sport beträgt die Abweichung zwischen 
Gesamtermächtigung und Ergebnis 2,4 Mio. Euro. Diesbezüglich wird auf die 
Darstellung zu den Aufwendungen aus Verlusten aus dem Abgang von Gegenständen 
des Anlagevermögens und Abschreibungen nach Teilhaushalten verwiesen. 
 
Im Teilhaushalt 06 Soziales kam es im Produkt 31306 Flüchtlingsintegration 
gegenüber dem Vorjahr zu Minderaufwendungen i. H. v rund 1,8 Mio. Euro. Mitte des 
Jahres 2023 wurde die Notunterkunft „Johannes-Brahms-Straße 55“ geschlossen, da 
sich der Zustrom an Flüchtlingen deutlich abgeschwächt hatte. Somit sind im Jahr 
2024 für diese Notunterkunft keine Kosten mehr angefallen. 
 
Im Teilhaushalt 10 Verkehr beträgt die Abweichung zur Gesamtermächtigung 
1,2 Mio. Euro. Diesbezüglich wird auf die Darstellung zu den Aufwendungen aus 
Verlusten aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens nach 
Teilhaushalten verwiesen. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr, in dem es im Teilhaushalt 13 Städtebauliche 
Sondervermögen noch größere Abgänge von Anlagevermögen gab, war dies im Jahr 
2024 nicht der Fall.  
 
Die Abweichungen im Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen werden im 
nächsten Absatz begründet. 
 
Weiterhin sind in den sonstigen laufenden Aufwendungen die Wertberichtigungen auf 
Forderungen, die Aufwendungen für Verluste aus dem Abgang von 
Vermögensgegenständen, die Aufwendungen für Verluste aus Wertminderungen und 
dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens enthalten.  
Zusammen machen diese im Jahresabschluss 2024 ein Volumen von ca. 
8,1 Mio. Euro aus. Im Vorjahr betrug das Ergebnis für die genannten 
Wertberichtigungen bzw. Verluste aus Vermögensabgängen 7,2 Mio. Euro. 
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In dieser Position wurden Aufwendungen aus Wertberichtigungen auf Forderungen 
gebucht: 

TH Bezeichnung Gesamt-
ermächtigung Ergebnis Ergebnis 

Vorjahr 
  in Euro 

01 Innere Verwaltung 70.000,00 63.560,67 83.270,91 
02 Bürgerservice 0,00 10.266,29 12.005,28 
03 Kultur 0,00 695,11 145,68 
04 Jugend 0,00 10.418,93 13.333,79 
05 Bildung und Sport 0,00 166,24 5.017,36 
06 Soziales 0,00 37.732,92 49.310,72 
07 Ordnung 0,00 28.930,64 27.471,37 

08 Brandschutz, Rettungsdienst, 
Katastrophenschutz 

0,00 
11.851,72 25.798,92 

09 Bauen 0,00 1.907,43 2.138,23 
10 Verkehr 0,00 5.873,90 1.782,50 
11 Stadtentwicklung und Wirtschaft 0,00 40,00 1.061,52 
12 Umwelt 0,00 95,00 0,00 
13 Städtebauliche Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 
14 Wirtschaftliche Unternehmen 0,00 0,00 0,00 
15 Zentrale Finanzdienstleistungen 900.000,00 630.642,60 1.623.519,49 
 Summe 970.000,00 802.181,45 1.844.855,77 

 
Alle Geldforderungen wurden im Zuge der Jahresabschlussarbeiten vorsichtig 
bewertet und unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips abgebildet. 
Nach diesem Grundsatz der Buchführung soll beim Ausweis von Vermögenswerten 
immer der geringste Wert ausgewiesen werden, der voraussichtlich sicher erzielt 
werden kann. Zur Bestimmung des allgemeinen Ausfallrisikos für die Geldforderungen 
und zur Berücksichtigung unvorhersehbarer Ereignisse erfolgte deshalb auch im 
Jahresabschluss 2024 eine pauschale Wertberichtigung auf den gesamten Bestand 
an Geldforderungen, soweit diese nicht bereits einzelwertberichtigt worden sind. 
 
Dabei wurden nach der Erfahrung der Finanzverwaltung unterschiedliche 
Abwertungssätze für verschiedene Forderungsarten und Fälligkeitsüberschreitungen 
gewählt. Dieses Vorgehen ist sachgerecht und geboten, weil unterschiedliche 
Forderungsarten unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten in der Einbringbarkeit haben. 
So sind insbesondere dinglich besicherte Grundsteuerforderungen in einem höheren 
Maße einbringbar, als Geldforderungen ohne Sicherung, beispielsweise überzahlte 
Hilfeleistungen gegen Personen im laufenden Leistungsbezug. Die Wertberichtigung 
erfolgt in Abhängigkeit vom Alter der Geldforderung, wobei die Abwertung mit einem 
zunehmenden Forderungsalter in einem höheren Maße erfolgt ist. Auch zukünftig 
fällige Geldforderungen wurden abgewertet. Dies ist erforderlich, weil jeder 
Geldforderung bereits ein Ausfallrisiko innewohnt. Schließlich begründet sich ein 
allgemeines Ausfallrisiko schon aus ggf. vorhandenen oder später hinzutretenden 
Umständen in der Sphäre der Schuldner und der Gläubigerin ganz unabhängig von 
der Fälligkeit der Geldforderung. Nach den Erfahrungen der Verwaltung sind auch 
diese Geldforderungen nicht immer voll werthaltig und daher ebenfalls in die 
Wertberichtigung einzubeziehen. 
 
Insgesamt ergibt sich für 2024 ein Abwertungsbedarf von etwa 7 Mio. Euro, entspricht 
etwa 5 % der Buchforderungen und damit verhältnismäßig dem Niveau des Vorjahres. 
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Nachfolgend sind die Aufwendungen aus Verlusten aus dem Abgang von 
Gegenständen des Anlagevermögens dargestellt: 

TH Bezeichnung Gesamt-
ermächtigung Ergebnis Ergebnis 

Vorjahr 
  in Euro 

01 Innere Verwaltung 0,00 91.266,95 111.676,40 
02 Bürgerservice 0,00 0,00 896,34 
03 Kultur 114.400,00 4.048,79 6.973,11 
04 Jugend 0,00 0,00 0,00 
05 Bildung und Sport 0,00 1.767.686,91 1.156.382,83 
06 Soziales 0,00 0,00 0,00 
07 Ordnung 0,00 0,00 9.918,44 

08 
Brandschutz, 
Rettungsdienst, 
Katastrophenschutz 

0,00 74.185,01 84.948,69 

09 Bauen 0,00 0,00 0,00 
10 Verkehr 796.000,00 1.666.047,41 1.002.784,96 

11 Stadtentwicklung und 
Wirtschaft 1.211.600,00 1.422.725,14 545.211,28 

12 Umwelt 0,00 13.706,56 2.731,54 

13 Städtebauliche 
Sondervermögen 0,00 12.636,98 531.305,14 

14 Wirtschaftliche Unternehmen 0,00 0,00 0,00 

15 Zentrale 
Finanzdienstleistungen 0,00 0,00 0,00 

  Summe 2.122.000,00 5.052.303,75 3.452.828,73 
 
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen werden erst im Zuge der 
Erstellung der Jahresabschlüsse ermittelt. Insoweit konnten für diese nicht 
zahlungswirksamen Aufwendungen die Planansätze nicht zutreffend gebildet werden. 
Die Gesamtermächtigungen sind in 2024 um 2,93 Mio. Euro überschritten worden. 
 
Wesentliche Aufwendungen aus Verlusten aus dem Abgang von Gegenständen 
des Anlagevermögens: 
 
Teilhaushalt 05 Bildung und Sport 
Dass es im Haushaltsjahr 2024 ein höheres Ergebnis der Aufwendungen aus 
Verlusten aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens zu verzeichnen 
gibt, liegt im Wesentlichen an zwei Tatsachen. Zum einen wurde aufgrund der 
Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule auf dem Gebäude ein Abgang von 904 TEuro 
gebucht, zum anderen wurde wegen Betriebsaufgabe der Sporthalle in der 
Perleberger Straße die Anlage im Bau um 191 TEuro in Abgang gebracht. 
Ebenfalls wirkte sich im TH 05 Bildung und Sport der Verlust aus dem Abgang von 
Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens aus. Geleistete Anzahlungen für 
Investitionszuschüsse an  sind nach erfolgter Abrechnung teilweise zu 
mindern, da diese nicht vollständig in Anspruch genommen wurden. Dies führt zu 
einem Abgang im Bereich des immateriellen Vermögens, beispielsweise bei zwölf 
Schulen i. H. v. 532 TEuro. 
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Teilhaushalt 10 Verkehr 
Die Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen resultieren aus der Minderung der 
Restbuchwerte mit Erneuerung von Anlagevermögen im Infrastrukturvermögen, 
beispielsweise i. H. v. 191 TEuro durch die Erneuerung von Deckschichten auf 
Straßen und die Erneuerung von Gehwegen. 
Im Zuge der Errichtung des Medienkanals an der Brücke Wallstraße erfolgte durch 
den  eine Kostenbeteiligung i. H. v. 1,3 Mio. Euro, die sich 
wertmindernd auf die städtischen Kosten auswirkte und durch Erträge in gleicher 
Höhe ergebnisneutral abgebildet wurde. 
 
Teilhaushalt 11 Stadtentwicklung und Wirtschaft 
Der Wert der ausgebuchten Restbuchwerte fiel im Vergleich zum Vorjahresergebnis 
um 877 TEuro höher aus. Grundhaft hierfür ist die Anzahl an veräußerten städtischen 
Flurstücken, die als Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen zu 
buchen sind. Ebenso spielt die Höhe der Restbuchwerte eine Rolle. Zwei 
Flurstücksverkäufe im Industriepark Schwerin bilden im Haushaltsjahr 2024 den 
Schwerpunkt.  
 
Bei den nachfolgenden Aufwendungen handelt es sich um Verluste aus 
Wertminderungen, aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und 
um Kassenfehlbeträge als Verlust aus dem Umlaufvermögen, die sich ebenfalls auf 
die Ergebnisse der Teilhaushalte auswirken und insgesamt ein Volumen von über 
500 TEuro haben. 

TH Bezeichnung Gesamt- 
ermächtigung Ergebnis Ergebnis 

Vorjahr 
  in Euro 

01 Innere Verwaltung 0,00 18.160,23 21.898,61 
02 Bürgerservice 0,00 8.884,51 4.267,34 
03 Kultur 0,00 1.398,48 2.070,78 
04 Jugend 0,00 79.167,51 41.399,54 
05 Bildung und Sport 0,00 1.347,64 2.083,74 
06 Soziales 0,00 189.748,40 102.135,93 
07 Ordnung 0,00 40.307,73 50.701,43 

08 Brandschutz, Rettungsdienst, 
Katastrophenschutz 0,00 3.243,40 2.916,12 

09 Bauen 0,00 249,60 11.750,00 
10 Verkehr 0,00 -175,00 246,57 
11 Stadtentwicklung und Wirtschaft 0,00 5.049,89 2.454,98 
12 Umwelt 0,00 0,00 0,00 
13 Städtebauliche Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 
14 Wirtschaftliche Unternehmen 0,00 0,00 0,00 
15 Zentrale Finanzdienstleistungen 0,00 253.566,26 275.172,04 
  Summe 0,00 600.948,65 517.097,08 
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Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden Zuführungen zu Rückstellungen 
gebucht, für die ebenfalls keine Ansätze geplant werden können. Nachfolgend wird 
die Verteilung dieser Aufwendungen auf die Teilhaushalte dargestellt. 

TH Bezeichnung Gesamt-
ermächtigung Ergebnis Ergebnis 

Vorjahr 
  in Euro 

01 Innere Verwaltung 0,00 576.958,02 1.432.059,84 
05 Bildung und Sport 0,00 100.000,00 0,00 
10 Verkehr 0,00 409.758,56 0,00 
 Summe 0,00 1.086.716,58 1.432.059,84 

 
Die Übersicht zeigt, dass im Haushaltsjahr 2024 Aufwendungen für Rückstellungen 
i. H. v. 1,1 Mio. Euro entstanden sind. Im Vorjahr betrugen diese 1,4 Mio. Euro. Auf 
die Erläuterungen zum Bilanzposten B.3 wird verwiesen. 
 
7.3 Einzelne Erträge und Aufwendungen von außerordentlicher Größenordnung 
bzw. außergewöhnlicher Bedeutung 
 
Von außergewöhnlicher Größenordnung und außergewöhnlicher Bedeutung sind 
Erträge und Aufwendungen, wenn sie im Einzelfall mehr als 1 % des 
Haushaltsvolumens betragen. 
 
Erträge 
 

TH Art der Erträge Betrag 
in Euro 

15 Konsolidierungshilfen des Landes 9.000.000 
 
Unter dem Punkt 8.3 werden die Erträge näher erläutert. 
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8. Angaben zur Finanzrechnung 
8.1 Laufende Ein- und Auszahlungen 
 
Die Finanzrechnung 2024 schließt mit einem jahresbezogenen Saldo der laufenden 
Ein- und Auszahlungen (Pos. 37) i. H. v. 12.644.258 Euro und damit gegenüber den 
Gesamtermächtigungen um 12.855.913 Euro besser ab. Gegenüber dem Vorjahr ist 
der positive Saldo um 390.905 Euro höher ausgefallen. 
 
Dieses Ergebnis ist maßgeblich beeinflusst durch die Zahlung der Konsolidierungs-
zuweisung i. H. v. insgesamt 9,0 Mio. Euro. 
 
Die Personalauszahlungen korrespondieren generell nicht mit den 
Personalaufwendungen. Die Buchungen der Pensions- und Beihilferückstellungen 
sind nur ergebnisrelevant und unter Punkt 7.2.1 erläutert. 
 
Zum Jahreswechsel zeichnete sich ab, dass möglicherweise das Konsolidierungsziel, 
einen jahresbezogenen positiven Saldo i. H. v. 3 Mio. zu erreichen, verfehlt wird. Aus 
diesem Grund wurde auf noch nicht eingereichte Abrechnungen aus dem Jahr 2024 
im Zusammenhang mit den zusätzlichen Auszahlungen für die Aufnahme 
ausländischer Flüchtlinge eine Abschlagszahlung beim Landesamt für innere 
Verwaltung beantragt. Die Einzahlung der Abschläge erfolgte allerdings im Januar 
2025. Durch die nachlaufende Einzahlung wäre das Ziel des positiven Saldos verfehlt 
worden. Zur Sicherung der Konsolidierungszuweisung wurde die Auszahlung für die 
Beamtenbesoldung dem Haushaltsjahr 2025 zugeordnet. 
 
Die Einzahlungen in den Teilhaushalten 04 Jugend und 06 Soziales sind deutlich 
geringer ausgefallen als die Erträge. Die Ursache dafür ist die zeitlich verzögerte 
Erstattung von Kosten für Flüchtlinge und unbegleitete minderjährige Ausländer. 
 
Im Teilhaushalt 10 Verkehr ergibt sich die Abweichung zwischen 
Gesamtermächtigung und Ergebnis in der Finanzrechnung i. H. v. 2,254 Mio. Euro 
überwiegend im Produkt ÖPNV aus verspätet eingegangenen Billigkeitsleistungen 
zum Ausgleich nicht gedeckter Ausgaben im ÖPNV im Zusammenhang mit dem 
Deutschlandticket 2023.  
 
Weitere Einzelpositionen der Finanzrechnung bedürfen keiner näheren Erläuterung, 
da diese mit denen zur Ergebnisrechnung korrespondieren. 
 
Mit der Drs.-Nr. 01281/2024 wurden durch die Stadtvertretung am 11. November 2024 
überplanmäßige Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. 
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Folgende Aufwandsansätze wurden überplanmäßig ermächtigt: 
Position Teil-

haushalt 
Betrag 

 
Zweck 

in Euro 

11 01 3.000.000 Mehrauszahlungen Personal 

16 04 5.700.000 Mehrauszahlungen im Teilhaushalt Jugend 

13 05 693.000 Mehrauszahlungen im Teilhaushalt Bildung und 
Sport 

15 05 3.357.000 Mehrauszahlungen im Teilhaushalt Bildung und 
Sport 

19 gesamt 12.750.000  

 
Die Deckung erfolgte aus Mehreinzahlungen in den Teilhaushalten 06 Soziales und 
15 Zentrale Finanzdienstleistungen. 
 
Aufgrund von § 7 Nr. 6 l der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Schwerin für das 
Haushaltsjahr 2024 waren überplanmäßige Auszahlungen zulässig, wenn für 
gebildete Rückstellungen keine Auszahlungsansätze geplant oder vorhandene 
Auszahlungsansätze nicht ausreichend waren. 
 
Dies betrifft nachfolgende Produktsachkonten: 

Position TH Betrag  Konto  
Finanzrechnung AO-Nr. in Euro 

12 01 43.272,94 12302.7254300 40141742 

12 01 126.709,24 51107.7254300 40141743 

12 01 15.688,22 11403.7251000 40155631 

16 01 10.310,03 11201.7629000 40155632 

16 01 46.976,36 11102.7629000 40155633 

15 15 174.567,97 61101.7791000 40151645 

Gesamt 417.524,76   
 
Bezüglich der Inanspruchnahme von Rückstellungen für geleistete Aufwendungen 
wird auf die Erläuterungen zum Bilanzposten B 3 – Rückstellungen verwiesen. 
 
Im Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung wurde die Rückstellung Kooperationen 
i. H. v. 169 TEuro im Jahr 2024 teilweise in Anspruch genommen. Dafür waren keine 
Auszahlungsansätze geplant. 
Die Rückstellung IT-Nachzahlungen für die Verwaltung wurde vollständig in Anspruch 
genommen. Hier wurden Mittel i. H. v. 72 TEuro als Auszahlungsansätze bewilligt. 
 
Im Teilhaushalt 15 Zentrale Finanzdienstleistungen wurde die Rückstellung für 
Gewerbesteuerzinsen i. H. v. 174 TEuro im Jahr 2024 teilweise in Anspruch 
genommen. Dafür waren keine Auszahlungsansätze geplant. 
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8.2 Investitionseinzahlungen und -auszahlungen 
 
Wie bereits in den Vorjahren weist auch das Investitionsprogramm 2024 eine Vielzahl 
von Neubau- und Sanierungsmaßnahmen im Schul- und Sportstättenbau, aber auch 
im Bereich Straßen, Brücken und Radwege auf. Mit dem Doppelhaushalt 2023/2024 
wurde die Investitionstätigkeit der Landeshauptstadt auf sehr hohem Niveau 
fortgeführt. 
Verglichen mit den Haushaltsvorjahren kann insgesamt festgestellt werden, dass das 
zuletzt hohe Auszahlungsvolumen der Vorjahre in 2024 nicht nur gehalten, sondern 
nochmals deutlich gesteigert werden konnte. 
 
In den Jahren 2020 bis 2022 haben eine Vielzahl von Maßnahmen aufgrund der 
Corona-Pandemie, der angespannten Marktlage sowie des anhaltenden Ukraine-
Krieges zeitliche Verzögerungen erfahren. In der Folge wurden aufgrund der im 
Vergleich zum Haushaltsplan geringeren Zahlungsflüsse Haushaltsreste aufgebaut. In 
2023 war weiterhin spürbar, dass der Markt nach wie vor angespannt ist. Die in 
Vorjahren regelmäßig aufgetretenen exorbitanten Preissteigerungen, ausbleibende 
Materiallieferungen und nicht vorhandenes Personal auf den Baustellen haben in 
2023 jedoch nur noch in Einzelfällen die Bauabläufe behindert. Dieser Trend setzt 
sich in 2024 fort. Durch koordinierte Bauabläufe sowie der Umsetzung größerer 
Vorhaben wie beispielsweise der Neubau der FS Albert Schweitzer oder die 
Sanierung der Brücke Wallstraße, aber auch durch Kostensteigerungen, konnten die 
investiven Gesamtauszahlungen nochmals im Vergleich zum Vorjahr erhöht werden. 
Diese beliefen sich zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2024 auf 113 Mio. Euro. 
 
Die Finanzierung erfolgte aus geplanten Einzahlungen - insbesondere Fördermittel - 
zzgl. der Aufnahme eines Investitionskredits i. H. v. ca. 30 Mio. Euro. 
 
Im Haushaltsjahr 2024 wurden investive Auszahlungsansätze von ca. 86 Mio. Euro 
geplant. Darüber hinaus wurden Auszahlungsermächtigungen i. H. v. 121 Mio. Euro 
aus Vorjahren übertragen. Die Rechtsaufsicht hat in ihrer Entscheidung zum 
Doppelhaushalt 2023/2024 nicht alle vorgesehenen Kreditaufnahmen genehmigt, 
insoweit wurden die Auszahlungsansätze i. H. v. ca. 5 Mio. Euro reduziert. Im 
Ergebnis dessen, stand eine Gesamtermächtigung von ca. 202 Mio. Euro zur 
Verfügung. 
 
Die Gesamtermächtigung von ca. 202 Mio. Euro erhöhte sich im Rahmen der 
Haushaltsdurchführung durch Mehreinzahlungen, welche zu Mehrauszahlungen 
berechtigten. Die Gesamtermächtigung stieg hierdurch auf ca. 243 Mio. Euro. 
 
Nicht in Anspruch genommene Auszahlungsreste in Höhe von 127 Mio. Euro wurden 
in das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Analog erfolgte bei den 
Einzahlungsermächtigungen ein Vortrag nach 2025 i. H. v. 88 Mio. Euro. 
 
Zu den Teilhaushalten mit den höchsten investiv veranschlagten 
Auszahlungsansätzen zählen im Haushaltsjahr 2024 insbesondere der 
Teilhaushalt 05 Bildung und Sport, Teilhaushalt 10 Verkehr und auch Teilhaushalt 13 
Städtebauliche Sondervermögen. 
 
Die Gesamtermächtigung für den Teilhaushalt 05 Bildung und Sport betrug ca. 
51 Mio. Euro. Davon sind in 2024 rund 19 Mio. Euro zahlungswirksam geworden. 
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Zu den auszahlungsintensivsten Investitionsmaßnahmen des Teilhaushaltes 05 
Bildung und Sport zählen: 

- Neubau der FS Albert Schweitzer, 
- Neubau des Regionalen Beruflichen Bildungszentrums Gesundheit und 

Soziales und 
- Neubau des Radsportzentrums. 

 
Die Gesamtermächtigung für den Teilhaushalt 10 Verkehr betrug 53 Mio. Euro. 
Davon sind in 2024 rund 36 Mio. Euro zahlungswirksam geworden. 
Auszahlungsintensive Maßnahmen des Teilhaushaltes 10 Verkehr waren: 

- Bahnbrücke Wallstraße, 
- Deckenerneuerung im Stadtgebiet, 
- Erneuerung von Geh- und Radwegen und 
- Investitionskostenzuschuss  

 
Für den Teilhaushalt 13 Städtebauliche Sondervermögen wurden im Haushaltsjahr 
2024 investive Auszahlungen von 11 Mio. Euro veranschlagt. Aus Haushaltsvorjahren 
wurden Auszahlungsermächtigungen von 26 Mio. Euro übertragen. Darüber hinaus 
hat sich die Gesamtermächtigung für die investiven Auszahlungen durch 
zweckgebundene Mehreinzahlungen von ca. 16 Mio. Euro erhöht. Somit betrug die 
Gesamtermächtigung ca.53 Mio. Euro. 
 
Die investiven Einzahlungen des gesamten Teilhaushalts 13 Städtebauliche 
Sondervermögen waren mit 6 Mio. Euro geplant. Aus Haushaltsvorjahren wurden 
Einzahlungsermächtigungen von 13 Mio. Euro übertragen. Darüber hinaus hat sich 
die Gesamtermächtigung für die investiven Einzahlungen durch die Bereitstellung von 
zweckgebundenen Mehreinzahlungen um 16 Mio. Euro erhöht. 
Die Gesamtermächtigung betrug somit 35 Mio. Euro.  

 
Die Differenz zwischen Auszahlungs- und Einzahlungsermächtigung spiegelt den 
investiv zu verwendenden Eigenanteil der Landeshauptstadt Schwerin an ihren SSV 
wider. Insgesamt standen einer Ermächtigung von 53 Mio. Euro Auszahlungen 
von 29 Mio. Euro gegenüber. 
 
Auszahlungsintensive Maßnahmen des Teilhaushaltes 13 Städtebauliche 
Sondervermögen waren: 

- Sanierung der Schule am Fernsehturm 
- Neubau Sporthalle FS Albert Schweitzer  
- Sanierung GS Friedensschule  
- Sanierung Jugendhaus Dr. K.  
- Gestaltung Schulhöfe RS Werner von Siemens 
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8.3 Weitere Angaben zur Finanzrechnung 

Nachfolgend ist die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen 
nach Verrechnung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dargestellt: 

Jahres-
abschluss 

Saldo der laufenden 
Ein- und 

Auszahlungen vor 
planmäßiger Tilgung 

Auszahlungen zur 
planmäßigen Tilgung 

von Krediten für 
Investitionen 

Saldo der laufenden 
Ein- und 

Auszahlungen 

in Euro 
31.12.2012 -11.715.413,02 8.591.548,81 -20.306.961,83

31.12.2013 4.517.887,50 8.409.715,15 -3.891.827,65

31.12.2014 -6.463.190,55 6.512.084,64 -12.975.275,19

31.12.2015 -7.437.720,74 7.322.089,45 -14.759.810,19

31.12.2016 748.235,35 7.627.202,07 -6.878.966,72

31.12.2017 -568.549,54 7.398.978,40 -7.967.527,94

31.12.2018 20.258.140,40 8.063.042,94 12.195.097,46 

31.12.2019 14.892.052,89 9.127.249,18 5.764.803,71 

31.12.2020 29.752.088,99 14.354.322,44 15.397.766,55 

31.12.2021 21.699.374,24 7.895.588,83 13.803.785,41 

31.12.2022 38.307.152,72 9.003.263,01 29.303.889,71 

31.12.2023 20.731.377,04 8.478.023,31 12.253.353,73 

31.12.2024 21.895.997,54 9.251.738,79 12.644.258,75 

Für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 wurde am 27. Juli 2015 eine 
Konsolidierungsvereinbarung mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern abgeschlossen 
und am 20. Februar 2020 für die Jahre 2019 und 2020 fortgeschrieben. 

Mit dem zum 01. Januar 2020 in Kraft getretenen FAG M-V werden nunmehr 
Konsolidierungszuweisungen gewährt, wenn jahresbezogen aus eigener Kraft ein 
positiver Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen erreicht wurde. 

Die einzelnen Konsolidierungsziele beziehen sich auf den Saldo der laufenden Ein- 
und Auszahlungen der Finanzrechnung (=Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 
einschließlich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen) – ohne Berücksichtigung von Entschuldungs- und 
Konsolidierungshilfen bzw. -zuweisungen, weil diese ausschließlich zum Abbau 
negativer Vorträge eingesetzt werden dürfen. 
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Nachfolgend werden die Ergebnisse um enthaltene Entschuldungs- und 
Konsolidierungshilfen bzw. -zuweisungen bereinigt und den jährlichen 
Konsolidierungszielen gegenübergestellt: 

Jahres- 
abschluss 

Saldo der 
laufenden 
Ein- und 

Aus-
zahlungen 

enthaltene 
Entschul-

dungs- und 
Konsoli-

dierungs-
hilfen bzw. 

-zuwei-
sungen 

Ergebnis 
bereinigt um 
enthaltene 

Entschuldungs- 
und Konsoli-

dierungshilfen 
bzw.  

-zuweisungen 

Konsoli-
dierungs- 

ziel 

mögliche 
Konsoli-

dierungs- 
hilfe bzw. 

-zuweisung 

in Euro 
31.12.2015 -14.759.811 0 -14.759.811 -17.500.000 4.000.000 

31.12.2016 -6.878.967 3.200.000 -10.078.967 -16.100.000 4.500.000 

31.12.2017 -7.967.528 0 -7.967.528 -10.400.000 5.500.000 

31.12.2018 12.195.097 12.724.560 -529.463 -5.760.100 6.000.000 

31.12.2019 5.764.803 11.550.000 -5.785.197 -11.662.800 3.012.115 

31.12.2020 15.397.766 5.369.593 10.028.173 3.000.000 9.000.000 

31.12.2021 13.803.785 9.000.000 4.803.785 3.000.000 9.000.000 

31.12.2022 29.303.890 9.000.000 20.303.890 3.442.500 9.000.000 

31.12.2023 12.253.353 9.000.000 3.253.353 3.042.900 9.000.000 

31.12.2024 12.644.258 9.000.000 3.644.258 4.942.700 9.000.000 
 
Für das Haushaltsjahr 2024 war ein positiver Saldo der laufenden Ein- und 
Auszahlungen i. H. v. 48.000 Euro geplant.  
 
Das Konsolidierungsziel aus dem Haushaltssicherungskonzept konnte nicht erreicht 
werden, aber das ausgewiesene Ergebnis lag über 3 Mio. Euro, so dass wie im 
Vorjahr die entsprechende Konsolidierungszuweisung für 2024 i. H. v. 9 Mio. Euro 
nach Aufstellung dieses Jahresabschlusses beantragt werden kann. 
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9.7.3 Bilanzierte Vermögensgegenstände mit am Bilanzstichtag noch 
ungeklärten Eigentumsverhältnissen (inkl. Buchwert und Risikoabschätzung) 
 
Hier sind unverändert einige Kunstgegenstände zu vermuten. Diese liefern – im 
Kontext eines Bildes zur Vermögens- und Finanzlage der Landeshauptstadt Schwerin 
– keine nennenswerten Beträge. An der entsprechenden Aufarbeitung wird 
verwaltungsseitig kontinuierlich gearbeitet. Für Kunstgegenstände im öffentlichen 
Raum sind deutliche Fortschritte erzielt worden. 
 
9.8 Abweichungen von Abschreibungsdauern 
 
Abweichungen von der vom Innenministerium bekannt gegebenen 
Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Restnutzungsdauer von 
Vermögensgegenständen liegen in folgenden Fällen weiterhin analog der 
Vermögenserfassung und -bewertung in der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2012 
vor: 
 
9.8.1 Rettungsdienstfahrzeuge 
 
Für Rettungsdienstfahrzeuge sind 7 Jahre Nutzungsdauer in der landeseinheitlichen 
Abschreibungstabelle festgelegt. Jedoch befinden sich diese Fahrzeuge in Schwerin 
im 24-Stunden-Einsatz und haben dadurch eine erhöhte Abnutzung. Durch die 
erhöhten Verschleißerscheinungen ist ein Ersatz nach 5 Jahren unumgänglich. 
 
9.8.2 Leitstelle 
 
Folgende abweichende Nutzungsdauern wurden festgelegt: 

Bezeichnung Vermögensgegenstand Nutzungsdauer lt. 
AfA Tabelle M-V 

Nutzungsdauer 
neu 

 in Jahren 

Schreibtisch, Tische 10 5 

Stühle, Bürodrehstühle 15 5 

Schränke, Sideboards, 
Medienschränke 15 10 

PC, Monitor, Laptop, Notebook, 
Computerzubehör 5 3 

Scanner, Drucker 5 3 

Kopiergeräte 6 3 

Beamer 10 5 

Gardinen, Lamellenvorhänge, Rollos 15 10 
 
Die vorgenannten Vermögensgegenstände befinden sich im 24-Stunden-Einsatz und 
haben damit eine um das Dreifache erhöhte Beanspruchung gegenüber dem 
normalen Verwaltungsgebrauch. Die für den Bereich der Leitstelle hier festgelegten 
Nutzungsdauern entsprechen nach Abstimmung mit dem Fachbereich am ehesten 
dem tatsächlichen Abnutzungsverlauf.  
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9.8.3 Anpassung der Nutzungsdauer für Gebäude 
 

Bezeichnung Vermögensgegenstand Nutzungsdauer lt. 
AfA Tabelle M-V 

Nutzungsdauer 
neu 

 in Jahren 

Gebäude und Bauten 
(Schulgebäude, Sport- und 
Freizeitgebäude etc.) 

80 50 

 
Aufgrund der tatsächlichen Beanspruchung von öffentlichen Gebäuden wird die 
dauerhafte Reduzierung der Nutzungsdauer für Gebäude auf 50 Jahre als 
angemessen und den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend eingeschätzt. 
 
9.9 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine 
Verbindlichkeiten begründen 
 
Im Haushaltsplan 2024 wurden insgesamt Verpflichtungsermächtigungen 
i. H. v. 68 Mio. Euro veranschlagt. Diese verteilten sich auf folgende Maßnahmen: 
 

- Neubau RBB Gesundheit und Soziales 51,25 Mio. Euro 
- Fahrzeugbeschaffung Brandschutz 500 TEuro 
- Fahrzeugbeschaffung Rettungsdienst 275 TEuro 
- Revitalisierung Mueß 9,46 Mio. Euro 
- Brücken im Stadtgebiet 773 TEuro 
- Sanierung Friedenschule 6 Mio. Euro 

 
Die Verpflichtungsermächtigung für den Neubau der RBB Gesundheit und Soziales 
wurde durch die Rechtsaufsichtsbehörde mangels Veranschlagungsreife 
zurückgestellt. Dadurch reduzierten sich die Verpflichtungsermächtigungen nach 
Genehmigung auf 17 Mio. Euro.  
 
Im Haushaltsjahr 2024 wurden entsprechend § 7 Nr. 6 j) der Haushaltssatzung 
Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 4 Mio. Euro für die Sanierung der 
GS Friedenschule durch den Fachdienst Kämmerei/Finanzsteuerung freigegeben. 
Zum 31 Dezember 2024 wurde diese i. H. v. 2,14 Mio. Euro in Anspruch genommen. 
Darüber hinaus wurden in 2024 keine Verpflichtungsermächtigungen freigegeben oder 
in Anspruch genommen.  
 
 
9.10 Straßenausbaubeiträge 
 
Für die bereits fertig gestellte Erschließungsmaßnahme Friedrich-Paschen-Straße, 
welche vor dem 01. Januar 2018 begonnen wurde, sind Beiträge noch nicht erhoben 
worden. Erschließungsbeiträge werden erst mit der Veräußerung der anliegenden 
Grundstücke als Teil des Verkaufspreises erhoben. 
 
Gemäß § 8a Absatz 4 i. V. m. Absatz 5 Kommunalabgabengesetz M-V erhalten alle 
Gemeinden ab 2020 eine jährliche pauschale Mittelzuweisung zur Kompensation für 
den Wegfall der Straßenbaubeiträge. Für eine Passivierung der erhaltenen Mittel 
wurde ab 2021 geprüft, welche ausbaubeitragsfähigen Straßenbaumaßnahmen ab 
2020 begonnen und bereits fertiggestellt wurden. Auf der Grundlage der aktivierten 
Kosten dieser Maßnahmen wurden die Beiträge unter Anwendung der 
Umlegungsanteile gemäß der zuvor geltenden Ausbaubeitragssatzung ermittelt.  

120



Die so gebildeten Sonderposten wurden je Maßnahme zusammengefasst und mit der 
Nutzungsdauer entsprechend dem Anlagevermögen passiviert. 

Jahr Pauschale 
Zuweisung 

Offener Betrag 
aus Vorjahr 

Passivierung Restbetrag 
Zuweisung 

 in Euro 

2020 446.592,00 0 0 446.592,00 

2021 463.683,08 446.592,00 795.025,45 115.249,62 

2022 445.802,16  115.249,62 475.202,80 85.848,68 

2023 459.808,22 85.848,68 878.955,47 -333.298,57 

2024 460.694,47  736.167,94 -275.473,47 
 
Die jährliche pauschale Mittelzuweisung errechnet sich nach gewichteten 
Straßenlängen, welche sich aus den nach § 4 Absatz 1 Straßen- und 
Wegegesetz M-V zu führenden Straßenverzeichnissen ergeben. Dieses Verfahren 
findet durch die Landeshauptstadt keine Zustimmung. Durch die jährliche Zuordnung 
zu aktivierten Maßnahmen soll aufgezeigt werden, in welcher Höhe die pauschale 
Zahlung des Landes den Wegfall der Beiträge tatsächlich kompensiert.  
In 2023 reichten die Pauschalzuweisungen erstmalig nicht für alle fertiggestellten 
ausbaubeitragsfähigen Straßenbaumaßnahmen aus. Auch 2024 überstieg die 
ermittelte mögliche Passivierung von Straßenausbaubeiträgen die pauschale Zahlung 
des Landes. Allein für die Erneuerung von Gehwegen mit Gesamtkosten 
i. H. v. 1,2 Mio. Euro wären 736 TEuro Ausbaubeiträge festgesetzt worden. 
 
9.11 Haftungsrisiken aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer 
 
Die Landeshauptstadt Schwerin ist Pflichtmitglied der Kommunalen 
Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern. Aus der Satzung der 
Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern ergeben sich keine unmittelbaren 
Haftungsrisiken der Landeshauptstadt Schwerin für ihre Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. 
Allerdings könnten sich arbeitgeberseitige Einstandspflichten unmittelbar aus dem 
Beschäftigungsverhältnis mit den einzelnen Beschäftigten ergeben, etwa weil diesen 
gegenüber Leistungen aus der Zusatzversorgung arbeitgeberseitig zugesichert 
worden sein könnten. 
Es bestehen Versorgungszusagen gemäß Satzung die wie folgt ausgestaltet sind: 
Der Umlagesatz und der Zusatzbeitrag beträgt seit dem 01. Juli 2018 insgesamt 
3,7 % (1,3 %+2,4 %) der Bruttolohn- und -gehaltssumme. Die umlagepflichtigen 
Löhne und Gehälter beliefen sich im Haushaltsjahr 2024 auf 42,087 Mio. Euro. Die 
Landeshauptstadt zahlte im Haushaltsjahr 2024 an die Versorgungskasse Umlagen 
und Zusatzbeiträge i. H. v. 1,66 Mio. Euro. 
 
9.12 Derivate Finanzierungsinstrumente 
 
Derivate Finanzierungsinstrumente werden bei der Landeshauptstadt Schwerin nicht 
genutzt. 
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Für nachfolgend aufgeführte Organisationen haftet die Landeshauptstadt Schwerin uneingeschränkt: 
 

Organisation Sitz Rechtsform 

Schweriner Abwasserentsorgung (SAE) Schwerin Eigenbetrieb 
Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen 
Schwerin (SDS) Schwerin Eigenbetrieb 

Zentrales Gebäudemanagement Schwerin 
(ZGM) Schwerin Eigenbetrieb 
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9.14 weitere Angaben 
 

- Im Haushaltsjahr 2024 hatte die Landeshauptstadt Schwerin insgesamt 
durchschnittlich 1.237 Beschäftigte, davon 268 beschäftigte Beamt/-innen und 
970 Arbeitnehmer/-innen. 

- Korrekturen zur Eröffnungsbilanz wurden 2024 nicht vorgenommen. 
- In Anhangsanlage 2 sind die erfolgten Buchungen zur Korrektur des 

Anlagevermögens aus Vorjahresbilanzen aufgelistet.  
- Die im Haushaltsjahr 2024 erfolgten Aktivierungen von Anlagevermögen und 

Passivierungen von Sonderposten sind als Anhangsanlage 3 beigefügt. 
- Das unentgeltlich übernommene Anlagevermögen ist als Anhangsanlage 4 

beigefügt.  
 
10. Integration der Geschäftsvorfälle der SSV in den Kernhaushalt 
 
10.1 Allgemeines 
 
Die Aufwendungen und Erträge sowie Aus- und Einzahlungen der SSV sind 
mindestens halbjährlich in das Rechnungswesen der Gemeinde zu übernehmen (vgl. 
§ 25 Absatz 4 GemHVO-Doppik). 
 
Die Geschäftsvorfälle der selbstverwalteten SSV: 

- Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße (Produkt 5111000) 
- Lankow (Produkt 5111600) 
- StadtGrün Am Werder (Produkt 5111700) 
- Ehemaliger Güterbahnhof/Mittelweg (Produkt 5111900) 

wurden ganzjährig im jeweiligen Produkt im Rechnungswesen der Landeshauptstadt 
Schwerin erfasst, sämtliche Zahlungsströme über gesonderte Bankkonten 
abgewickelt. 
 
In den Produkten der fremdverwalteten SSV: 

- Paulsstadt (Produkt 5111100) 
- Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt (Produkt 5111200) 
- WUV Mueßer Holz (Produkt 5111300) 
- WUV Neu Zippendorf (Produkt 5111400) 
- SOS Mueßer Holz/Neu Zippendorf (Produkt 5111500) 
- WUV Großer Dreesch (Produkt 5111800) 

wurden unterjährig die Auszahlungen der Eigenanteile (z. B. für nicht förderfähige 
Kosten, zusätzliche Eigenanteile und Eigenanteile zur Städtebauförderung) an die 
Treuhandkonten im Rechnungswesen der Landeshauptstadt Schwerin erfasst sowie 
zum 30. Juni 2024, zum 31. Oktober 2024 und zum 31 Dezember 2024 die 
Geschäftsvorfälle aus den Zwischenabrechnungen übernommen. 
 
Sofern vorrangig (vgl. Städtebauförderungsrichtlinien Mecklenburg-Vorpommern) zu 
verwendende Erträge sowie laufende Einzahlungen die Aufwendungen bzw. 
laufenden Auszahlungen in einem SSV im Haushaltsjahr 2024 nicht vollständig 
deckten, wurden Städtebaufördermittel als laufende Zuweisungen gebucht. Die Höhe 
der Anteile von Bund und Land ergeben sich aus dem Verhältnis der bis zum 
31. Dezember 2024 bewilligten Städtebaufördermittel. 
 
Entsprechend des Finanzierungsverhältnisses ermittelt sich auch der Anteil von Bund, 
Land und Landeshauptstadt Schwerin an den sonstigen Sonderposten. Diese spiegeln 
die geleisteten Anzahlungen für Maßnahmen an öffentlich-nutzbaren Objekten wider.  
Sofern Maßnahmen fertiggestellt und in Nutzung genommen wurden, sind die 
geleisteten Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die dazugehörigen 
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Sonderposten im fachlich verantwortlichen Teilhaushalt aktiviert bzw. passiviert 
worden. 

Mit der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zum Doppelhaushalt 2021/2022 hat die 
Rechtsaufsichtsbehörde festgelegt, dass ab dem Haushaltsjahr 2021 aus 
Städtebaufördermitteln geförderte Maßnahmen an öffentlichen Objekten bis zu deren 
Abschluss ausschließlich im Teilhaushalt 13 Städtebauliche Gesamtmaßnahmen zu 
führen sind. 
Dies betrifft auch Maßnahmen für die lediglich das Fördermittelmanagement über das 
Treuhandkonto bzw. ein separates Konto der Landeshauptstadt Schwerin für die 
Städtebaufördermittel abgewickelt wird.  
Zusätzlich zu den Geschäftsvorfällen aus den Zwischenabrechnungen werden auch 
die Auszahlungen für diese Maßnahmen in Unterprodukten zu den SSV-Produkten 
abgebildet.  

Zudem werden im SSV SOS Mueßer Holz/Neu Zippendorf (Produkt 5111500) neben 
den „eigenen“ Geschäftsvorfällen auch die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die 
Fortführung des Projekts „Stadtteilgärtner“ abgebildet. 

10.2 SSV Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße 

10.2.1 Vermögenslage 

Das Anlagevermögen hat sich im Jahr 2024 um 416 TEuro erhöht. Ursächlich sind 
hier die Veränderungen im Bilanzposten 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf 
Sachanlagen, Anlagen im Bau für die Investitionsmaßnahmen Uferwege. 

Das Umlaufvermögen wurde um 387 TEuro reduziert. Ursächlich hierfür ist die Reduzierung 
der liquiden Mittel. 

10.2.2 Finanzlage 

Das Bankkonto des SSV Werdervorstadt/Wasserkante Bornhövedstraße weist zum 
31. Dezember 2024 einen Bestand von 197 TEuro aus.
10.3 SSV Paulsstadt

10.3.1 Vermögenslage 

Das Anlagevermögen hat sich im Jahr 2024 um 8,78 Mio. Euro erhöht. Ursächlich 
sind hier die Veränderungen im Bilanzposten 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf 
Sachanlagen, Anlagen im Bau für die Investitionsmaßnahmen Sanierung 
Friedensschule, Sanierung Dr.-K. und Investitionskostenzuschuss Speicher  
Franz-Mehring-Straße. 

Das Umlaufvermögen hat sich um 1,08 Mio. Euro verringert. Durch die Buchung der 
jeweils für das Jahr bewilligten Fördermittel erhöht sich das Umlaufvermögen, durch 
die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen und Aufwendungen erfolgt eine 
Verringerung. 

10.3.2 Finanzlage 

Zum 31. Dezember 2024 weist das Treuhandkonto des SSV Paulsstadt einen Betrag 
von 2,09 Mio. Euro aus. 
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10.4 SSV Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt 
 
10.4.1 Vermögenslage 
 
Das Anlagevermögen hat sich im Jahr 2024 um 541 TEuro erhöht. Zum einen ist auf 
dem Posten 1.1.5 die Auszahlung eines Investitionskostenzuschusses dargestellt. In 
dem Posten 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau 
erfolgte die Darstellung der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen (Amtstraße, 
Kulturspeicher). Gleichzeitig sind hier auch Verringerungen im Rahmen von 
Aktivierungen (hier: Hospitalstraße) enthalten. 
 
Das Umlaufvermögen verringerte sich um 1,03 Mio. Euro. Ursächlich für die 
Veränderung sind die Buchungen der jeweils für das laufende Jahr bewilligten 
Fördermittel sowie der Verwalterabrechnung; durch die Auszahlungen für 
Investitionsmaßnahmen und Aufwendungen sowie durch die Veräußerung von 
Umlaufvermögen erfolgt eine Verringerung. 
 
10.4.2 Finanzlage  
 
Zum 31. Dezember 2024 weist das Treuhandkonto des SSV 
Schelfstadt/Altstadt/Südliche Werdervorstadt einen Betrag von 1,52 Mio. Euro aus.  
 
10.5 SSV Mueßer Holz 

 
10.5.1 Vermögenslage 
 
Im SSV Mueßer Holz erhöhte sich das Anlagevermögen um 437 TEuro.  
Zum einen wurden Beträge für verschiedene Investitionsmaßnahmen (Gehweg Otto-
von-Guericke-Straße, Sanierung Schulhof Schule am Fernsehturm) geleistet. Zum 
anderen erfolgte nach Fertigstellung der Maßnahmen die Aktivierung im fachlich 
zugehörigen Produkt. 
 
Das Umlaufvermögen verringerte sich um 780 TEuro. Die Veränderung resultiert aus 
den Buchungen für Investitionsmaßnahmen und Aufwendungen. 
 
10.5.2 Finanzlage  
 
Das Treuhandkonto des SSV Mueßer Holz weist zum 31. Dezember 2024 einen 
Bestand von 172 TEuro aus. 
 
10.6 SSV Neu Zippendorf  
 
10.6.1 Vermögenslage 
 
Das Anlagevermögen im SSV Neu Zippendorf erhöhte sich insgesamt um 182 TEuro. 
Dies resultiert im Wesentlichen aus der Maßnahme Sanierung des Jugendclub Deja 
Vu (2. Bauabschnitt). 
 
Das Umlaufvermögen verringerte sich um 189 TEuro. Die Veränderung resultiert aus 
den Buchungen für Investitionsmaßnahmen und Aufwendungen. 
 
10.6.2 Finanzlage  
 
Zum 31. Dezember 2024 weist das Treuhandkonto des SSV Neu Zippendorf einen 
Bestand von 482 TEuro aus. 
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10.7 SSV Soziale Stadt 
 
10.7.1 Vermögenslage 
 
Das Anlagevermögen im SSV Soziale Stadt erhöhte sich insgesamt um 
7,05 Mio. Euro. Dies resultiert hauptsächlich aus der Fortführung der Maßnahme 
Schule am Fernsehturm und dem Neubau der Sporthalle FS Albert Schweitzer. 
 
Das Umlaufvermögen verringerte sich um 1,34 Mio. Euro. Die Veränderung des 
Forderungsbestandes resultiert aus der Buchung der jeweils im Haushaltsjahr 
bewilligten Fördermittel. Durch die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen und 
Aufwendungen mindert sich der Bestand. 
 
10.7.2 Finanzlage  
 
Das Treuhandkonto des SSV Soziale Stadt weist zum 31. Dezember 2024 einen 
Bestand von 1,73 Mio.  Euro aus. 
 
10.8 SSV Lankow 
 
10.8.1 Vermögenslage 
 
Das Anlagevermögen im SSV Lankow erhöhte sich um 2,44 Mio. Euro. Im Posten 
1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände wurde der 
Investitionskostenzuschuss Quartier Julius-Polentz-Straße dargestellt. Im Posten 
1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau sind die 
Auszahlungen für die Maßnahmen Sporthalle Ratzeburger Straße, Gestaltung der 
Schulhöfe RS Werner von Siemens und GS Lankow und für Infrastrukturmaßnahmen 
(Gehwege) enthalten. 
 
Das Umlaufvermögen verringerte sich um 1,59 Mio. Euro. Ursächlich für die Erhöhung 
des Forderungsbestandes ist die Buchung der jeweils bewilligten Fördermittel. Durch 
die Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen und Aufwendungen mindert sich der 
Bestand. 
 
10.8.2 Finanzlage  
 
Zum 31. Dezember 2024 weist das Konto des SSV Lankow einen Bankbestand von 
654 TEuro aus. 
 
10.9 SSV StadtGrün Am Werder 
 
10.9.1 Vermögenslage 
 
Das Anlagevermögen im SSV StadtGrün Am Werder veränderte sich nicht signifikant. 
 
Das Umlaufvermögen erhöhte sich um 71 TEuro. Die Veränderung resultiert aus der 
Buchung von bewilligten Fördermitteln abzüglich der Auszahlungen für Investitionen 
und Aufwendungen. 
 
10.9.2 Finanzlage  
 
Das Bankkonto des SSV StadtGrün Am Werder weist zum 31. Dezember 2024 einen 
Bestand von 716 TEuro aus. 
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Inventarnummer Belegenheit 
Gemarkung –  
Flur – Flurstück 

20000867 An der Medeweger Straße 0758-2-1/4 

20000869 An der Medeweger Straße 0758-2-1/7 

20000874 Am Aubach 0758-2-2/6 

20000879 Aubach 0758-2-3/6 

20000880 Klein Medewege 0758-3-1/1 

20000882 Klein Medewege 0758-3-1/3 

20000886 Medeweger Straße 0758-3-2/17 

20000895 An der Medeweger Straße 0758-3-4/6 

20000899 An der Medeweger Straße 0758-3-5/2 

20000902 Am Medeweger See 0758-3-6/3 

20000905 Aubach 0759-1-1/3 

20000907 Groß Medewege 0759-1-11/26 

20000909 Wickendorfer Straße 0759-1-11/28 

20000914 Am Aubach 0759-1-3/2 

20000915 An der B 104 0759-1-4/12 

20000926 An der Eisenbahn 0759-2-10/27 

20000937 An der Wismarsche Straße 0759-2-11/27 

20000949 An der Wismarschen Straße 0759-2-11/46 

20000960 Aubach 0759-2-2 

20000963 An der Eisenbahn 0759-2-3/1 

20000964 Am Medeweger See 0759-2-3/2 

20000966 Am Medeweger See 0759-2-4/13 

20000970 Hauptstraße  0759-2-5/7 
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Inventarnummer Belegenheit 
Gemarkung –  
Flur – Flurstück 

20005362 An der Rudolf-Diesel-Straße 0770-2-100/274 

20005363 An der Rudolf-Diesel-Straße 0770-2-100/276 

20005364 An der Rudolf-Diesel -Straße 0770-2-100/277 

20005376 Bahnlinie nach Parchim 0770-2-136/4 

20005381 Babenkoppel 0770-2-139/3 

20005412 Hof Göhren 0770-2-36/2 

20005417 An der Schweriner Straße 0770-2-42 

20005418 An der Schweriner Straße 0770-2-43 

20005420 
Kleingartenanlage  
"825 Jahre Schwerin" 

0770-2-44/12 

20005427 Am Teich 0770-2-66/1 

20005429 Am Teich 0770-2-68 

20005438 Am Teich 0770-2-91/27 

20005504 
An der R.-Bunsen/ 
A.-Behm-Straße 

0770-3-58/19 

20005513 Alte Poststraße/Wüstmark 0770-4-14 

20005530 Neu Pampow 0770-4-40 

20005533 Neu Pampow 0770-4-41/3 

20005546 Am Waldessaum 0770-4-7/11 

20005552 
zw. Gewerbegebiet und Neu 
Pampow 

0770-4-7/129 

20005553 Pampower Straße 0770-4-7/131 

20005616 Bertha-Klingberg-Platz/Burgsee 0768-48-16/6 

20005640 Kastanienstraße 0757-2-47/458 

20005641 Ahornstraße 0757-2-47/459 

20005679 Hamburger Allee  0762-3-321/5 
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Anhangsanlage 6  Liste der im digitalen Bodenschutz- und Altlastenkataster M-V (dBAK) registrierten Altlasten und altlastverdächtige Flächen mit 
latenter Gefährdung auf Flurstücken im Eigentum der Landeshauptstadt Schwerin zum Stichtag 31.12.2024 

Erstellt am 24.03.2025 durch:  
Untere Bodenschutzbehörde der Landeshauptstadt Schwerin, Am Packhof 2-6, 19053 Schwerin 

Kontakt: Herr Eisele (Tel.: 0385/545-2481, meisele@schwerin.de) 

Altlasten gemäß § 2 Abs. 5 BBodSchG: 

Gemarkung Flur Flurstück(e) Altlastentyp Bezeichnung Bemerkung 
Friedrichsthal 2 7/32, 7/65, 12/21, 

12/49 
Altablagerung ehem. Kiesgrube Lankow (mit 

Bauschutt und Abfällen verfüllt) 
innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIA, tlw. durch 
privat saniert 

Friedrichsthal 3 257, 269 Altablagerung ehem. Müllkippe Friedrichsthal 

Görries 1 25/5 Altablagerung  – ungeordnete 
Müllablagerungen & ehem. 
Schrottplatz 

Detailuntersuchung 2004, Empfehlung des Gebots 
max. Eingrifftiefen von 0,3 m und einer Anzeigepflicht 
von Erd- und Tiefbauarbeiten 

Lankow 4 39/2 Altstandort Grevesmühlener Straße  
 – 

Farbfreilager 

innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIA, östlicher 
Bereich der Fläche auf städtischem Grundstück 

Neumühle 2 8/9, 8/10, 8/11, 
8/12, 8/15, 8/16, 
8/19, 53/1, 53/3 

Altablagerung Deponie Finkenkamp Seit Ende 2018 saniert, in Nachsorge (inkl. GW-
Monitoring), Beantragung auf Verlängerung der 
Nachsorge  

Schelfwerder 5 1 Altablagerung Deponie Schelfwerder Eigentümer der Fläche ist  Stadt 
Schwerin ist aber Verursacher; regelmäßiges GW-
Monitoring; 2023: kein neuer Stand 

Schwerin 7 1/3, 2 Altstandort Mittelweg,  2024: Planung einer Detailuntersuchung für 2025 für 
Mittelweg 7 

Schwerin 19 20/11 Altablagerung  
 - Auffüllungen 

Nachgewiesene Oberbodenbelastungen in Parzelle 
16/17 festgestellt (2018), Maßnahmen 
(Sanierung/Oberbodenaustausch, 
Nutzungseinschränkung) notwendig, 2023: kein neuer 
Stand 

Schwerin 66 17 Altablagerung  – Auffüllungen, 
tlw. mit Bauschutt 

2020: Bodenuntersuchung und Abfallstofferfassung im 
Zusammenhang mit Rückbau/Renaturierung der 
Fläche durchgeführt, Altlastenverdacht bestätigt, 
Bodenkontaminationen mit PAK (in Auffüllungen), 
Kosten für Rückbau aller baulichen Anlagen und 
vollständiger Ausbau schadstoffbelasteter 
Auffüllungen brutto ca. 1,1 Mio. €, 2024: Rückbau der 
baulichen Anlagen, aber kein Bodenaustausch geplant 

Schwerin 27 1/4 Altablagerung Auffüllungen „Waisengärten“ Oberbodenuntersuchung notwendig für geplante 
Umnutzung zur Freizeitfläche („Stadtstrand“) 

Schwerin 29 67/9, 69/19, 
69/24, 69/27, 
69/37, 69/42 

Altablagerung Auffüllungen (Sand/Bauschutt) 
„Grüne Straße/Werderstraße“ 

größtenteils versiegelt (Parkplatz, Straßen) 
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Liste der im digitalen Bodenschutz- und Altlastenkataster M-V (dBAK) registrierten Altlasten und altlastverdächtige Flächen mit 
latenter Gefährdung auf Flurstücken im Eigentum der Landeshauptstadt Schwerin zum Stichtag 31.12.2024 

Erstellt am 24.03.2025 durch:  
Untere Bodenschutzbehörde der Landeshauptstadt Schwerin, Am Packhof 2-6, 19053 Schwerin 

Kontakt: Herr Eisele (Tel.: 0385/545-2481, meisele@schwerin.de) 

Schwerin 49 2, (8), (10), 11, 83 Altablagerung Schloßgartenallee 2 – Deponien und 
Auffüllungsflächen  

  

2020: Detailuntersuchung und 
Gefährdungsabschätzung durchgeführt, schädliche 
Bodenveränderungen und 
Grundwasserverunreinigungen nachgewiesen, 
Grundwassermonitoring notwendig, bei derzeitiger 
Nutzung kein Handlungsbedarf bzgl. 
Sanierung/Sicherung, bei Umnutzung als 
Naturschutzfläche umfangreiche 
Sicherungsmaßnahmen notwendig (Kosten brutto ca. 
1,3 Mio. €), 2023: kein neuer Stand  

Schwerin 59 10/1 Altstandort Am Püsserkrug  
 

im Straßenbereich noch vorhandene MKW-
Kontamination, Verursacher  

, bei zukünftigen 
Fahrbahnsanierungsarbeiten in diesem Bereich ist 
eine baubegleitende Sanierung der 
Bodenverunreinigung unter der Fahrbahn mit 
durchzuführen (in Abstimmung mit Verursacher) 

Schwerin 61 116, 117/5 Altstandort An der Crivitzer Chaussee,  
(MKW-

Bodenkontamination im 
Straßenbereich) 

Sanierungsuntersuchungen durch StALU WM und 
 keine Maßnahmen durch 

Stadt, bei zukünftigen Fahrbahnsanierungsarbeiten in 
diesem Bereich ist eine baubegleitende Sanierung der 
Bodenverunreinigung unter der Fahrbahn mit 
durchzuführen (in Abstimmung mit Verursacher) 
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Liste der im digitalen Bodenschutz- und Altlastenkataster M-V (dBAK) registrierten Altlasten und altlastverdächtige Flächen mit 
latenter Gefährdung auf Flurstücken im Eigentum der Landeshauptstadt Schwerin zum Stichtag 31.12.2024 

Erstellt am 24.03.2025 durch:  
Untere Bodenschutzbehörde der Landeshauptstadt Schwerin, Am Packhof 2-6, 19053 Schwerin 

Kontakt: Herr Eisele (Tel.: 0385/545-2481, meisele@schwerin.de) 

altlastverdächtige Flächen gemäß § 2 Abs. 6 BBodSchG: 

 

Gemarkung Flur Flurstück(e) Altlastentyp Bezeichnung Bemerkung 
Göhren Stadt 
Schwerin 

1 8/4, 9, 28  Altablagerung Deponie Kreuzsoll (ehem. wilde 
Deponie) 

Aktualisierung Gefährdungsabschätzung notwendig, 
innerhalb LSG 

Lankow 3 2/13, 2/14, 2/17, 
99/11 

Altablagerung Ratzeburger Straße – ehemalige 
Müllkippe aus Baumaßnahme 
(Wohnsiedlung Lankow 

innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIB, im 
westlichen Bereich Belastungen mit BHT 
(Butylhydroxytoluol) und latenter Gefährdung des 
Grundwassers 

Lankow 4 39/2 Altablagerung Grevesmühlener Straße  
 

Schlackeauffüllungen im Bereich 
Garagenkomplex  

innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIA 

Schwerin 5 9/2 Altstandort Mittelweg,  mehrere Flächen, Grundstück soll an privat verkauft 
werden, innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIB, 
Planung DU für 2025 

Schwerin 6 2/2, 3, 4, 5/2 

Schwerin 7 1/3, 1/12, 2, 26/2 

Schwerin 17 57 Altablagerung Wismarsche Straße/Katholischer 
Friedhof - Hausmüllablagerungen 
am Aubach 

großflächige Müllablagerungen am Hang zum Aubach 
(aus Anfang der 1990er Jahre), 
Erstbewertung/Gefährdungsabschätzung notwendig, 
innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIB 

Schwerin 4 4, 5 Altablagerung KGA „Hopfenbruchweg-Wiese“ – 
Auffüllungen/Ablagerungen 

anthropogene Auffüllungen und Müllablagerungen, 
2021: rückgebaut, weiterhin anthropogene 
Auffüllungen vorhanden, Erstellung 
Machbarkeitsstudie zur Nachnutzung 

Schwerin 57 8/1 Altablagerung KGA „Ostorf“ – ehem. 
Schuttabladeplatz 

 

Schwerin 68 58 Altablagerung Stadion Lambrechtsgrund – 
ehemalige Müllkippe 

innerhalb der Trinkwasserschutzzone IIIB 

Wickendorf 2 42/2 Altablagerung Hausmüllkippe 2 Carlshöhe-
Gertrudenhof 

 

Wickendorf 3 8, 14, 18/1 Altablagerung Paulsdammer Weg/Frankenhorst – 
ehem. Sandgrube mit Auffüllungen 
unbekannter Herkunft 

 

Zippendorf 1 71/15 Altablagerung Wiesenweg – Müllkippe 2024: keine Maßnahmen durchgeführt, da keine 
ausreihenden Mittel zur Verfügung standen; 
Beräumung notwendig (bereits Beschwerden von 
Anwohnern), innerhalb LSG 
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Anlagen zum Jahresabschluss 2024 
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